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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Epidemien

Mitte Juni 2020 standen die Zeichen in Bezug auf die Covid-19-Pandemie auf
Erholung, nachdem der Bundesrat die Massnahmen kurz zuvor stark gelockert, die
ausserordentliche Lage beendet und die besondere Lage ausgerufen hatte. So betonte
etwa die Expertengruppe des Bundes, dass sie für die zweite Jahreshälfte eine Erholung
der Wirtschaft erwarte, sofern «weitere Pandemiewellen mit starken
Eindämmungsmassnahmen ausbleiben». «Anzeichen einer Erholung» gab es auch beim
Aussenhandel, wie der Bundesrat erklärte, zumal die Importe im Mai gegenüber dem
Vormonat um fast 10 Prozent angestiegen waren. Zu den bereits zuvor beschlossenen
Lockerungen entschied der Bundesrat zudem, die Corona-bedingten Beschränkungen
bei der Zulassung von Personen aus Drittstaaten, sowohl von Arbeitskräften, aber auch
von nicht erwerbstätigen Personen, nicht aber für Ferienaufenthalte über 90 Tagen,
aufzuheben. 

Einen Blick zurück auf die Zeit des Lockdowns nahm zu diesem Zeitpunkt das
Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann vor – es hatte in der
Zwischenzeit die Arbeitsbelastung der Schweizer Bevölkerung während des
Lockdowns untersucht. Dabei habe sich gezeigt, dass Haushalte mit Kindern gegenüber
Haushalten ohne Kinder sowie Frauen gegenüber Männern während des Lockdowns
stärker belastet gewesen seien, insbesondere durch Homeschooling und
Kinderbetreuung während der Schulschliessung. Doch nicht nur in der Schweiz, auch
weltweit hatte die Pandemie grosse Auswirkungen auf die Bevölkerung. Besonders
betroffen davon waren auch die Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, weshalb die
Schweiz dem entsprechenden Hilfswerk der Vereinten Nationen (UNRWA), das über
fünf Millionen Flüchtlinge in der Region unterstützt, zusätzliche CHF 2 Mio. zukommen
liess. 

Trotz des positiven Ausblicks sah der Bundesrat bereits zu diesem Zeitpunkt aber auch
Massnahmen vor, «um rasch auf einen Wiederanstieg der Fallzahlen reagieren zu
können». Aus diesem Grund entschied er, ab dem 25. Juni 2020 sämtliche Kosten für
Coronatests zu übernehmen. Bis anhin hatten die Krankenversicherungen oder die
Kantone die Kosten übernommen, wodurch für die Testpersonen teilweise Franchisen
und Selbstbehalt angefallen waren. Von den kostenlosen Tests erhoffte sich der
Bundesrat einen Anstieg der Anzahl durchgeführter Tests. Als weitere
Vorsichtsmassnahme gegen einen erneuten Anstieg der Fallzahlen verabschiedete er
die Verordnung über das Proximity-Tracing-System für das Coronavirus, wodurch die
SwissCovid App ab demselben Zeitpunkt schweizweit eingesetzt werden konnte. Ein
zuvor durchgeführter Test der Software hatte keine kritischen oder systemrelevanten
Probleme zu Tage gefördert. Trotz dieser Massnahmen sah sich der Bundesrat jedoch
nicht mehr als Hauptverantwortlicher im Kampf gegen die Pandemie. Vielmehr trügen in
der besonderen Lage die Kantone die «Hauptverantwortung für die Verhinderung und
Bekämpfung eines Wiederanstiegs der Covid-19-Fälle», wie bei einer Besprechung von
Gesundheitsminister Berset und Kantonsvertretenden betont wurde. Letztere setzten
insbesondere auf Schutzkonzepte und Contact Tracing, wobei sie der Bund
koordinierend unterstützte. 

Ende Juni 2020 endete das gesamtschweizerische Aufgebot des Zivilschutzes,
woraufhin diesbezüglich Bilanz gezogen wurde: Seit Mitte Februar 2020 seien von
24'000 Zivilschutzangehörigen fast 300'000 Covid-19-bedingte Diensttage geleistet
worden, insbesondere zur Unterstützung des Gesundheitswesens und vor allem in den
Kantonen Waadt (70'000 Diensttage), Genf (40'000), Zürich (32'000) und Tessin
(12'000). Hervorgehoben wurde der Nutzen der regionalen Verankerung des
Zivilschutzes, was «massgeschneiderte Einsätze» ermöglicht habe. Bereits zuvor hatte
der Bundesrat bekannt gegeben, dass der Bund die Differenz zwischen dem
Erwerbseinkommen und der EO-Entschädigung auch für Angehörige des Zivilschutzes
übernehmen wird – wie es für Angehörige der Armee bereits im Mai entschieden
worden war. Die entsprechenden Kosten von maximal CHF 6 Mio. sollen durch den
bestehenden Kredit für den Zivilschutzeinsatz getragen werden. Ende Juni 2020 endete
auch der Corona-bedingte Assistenzdienst-Einsatz von etwa 6'000 Angehörigen der
Schweizer Armee, die das zivile Gesundheitswesen, die Eidgenössische Zollverwaltung
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und die kantonalen Polizeikorps in rund 320'000 Diensttagen unterstützt hatten. 
Noch bis Ende Juli dauerten hingegen die Notlageneinsätze der Zivildienstleistenden,
anschliessend wurden die meisten davon eingestellt. Seit Mitte März 2020 hatten 565
Zivildienstleistende 21'215 Covid-19-bedingte Diensttage geleistet – zusätzlich zu den
ordentlichen 537'271 Zivildienstagen in demselben Zeitraum. 

Eine ganze Reihe von Beschlüssen machte der Bundesrat Anfang Juli 2020 publik. So
erweiterte er etwa zahlreiche Bestimmungen im Bereich der ALV, etwa die Bezugsdauer
für KAE von 12 auf 18 Monate. Zudem verlängerte er den Corona-Erwerbsersatz für
Selbständigerwerbende bis Mitte September 2020 und weitete diesen auf Personen im
Veranstaltungsbereich, die in ihrer eigenen Firma angestellt sind und sich in einer
Härtefallsituation befinden, aus. Denn obwohl die Betriebsschliessungen aufgehoben
wurden, hätten «viele Betriebe ihre Tätigkeit noch nicht oder noch nicht vollständig
aufnehmen können». Solche Covid-19-bedingten Härtefälle befürchtete der Bundesrat
auch in weiteren Bereichen der Wirtschaft, weshalb er dem BAK, dem BLW und dem
SECO Prüfaufträge erteilte, aufgrund derer sie mögliche Kriterien für Härtefälle und
Massnahmen zur Entlastung erarbeiten sollten. 

Unterstützung benötigten in der Zwischenzeit auch die SBB, die aufgrund der
Ertragsausfälle während des Lockdowns einen akuten Liquiditätsengpass zu überwinden
hatte. Hierfür erhöhte der Bundesrat ihre Limite für ein marktüblich verzinstes
Darlehen beim Bund von CHF 200 Mio. auf CHF 750 Mio., um so ihre
Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Gleichzeitig gab er ein dringliches Bundesgesetz in
Umsetzung einer Motion der KVF-NR (Mo. 20.3151) in die Vernehmlassung, wonach die
Ertragsausfälle des öffentlichen Verkehrs durch eine Deckung des Defizits (regionaler
Personenverkehr), einen einmaligen Pauschalbetrag (Ortsverkehr), durch ein Aussetzen
des Abbaupfads bei den Abgeltungen im alpenquerenden kombinierten Verkehr
(Schienengüterverkehr) oder durch einen Verzicht auf eine Rückzahlung der
Bevorschussung des Bahninfrastrukturfonds (Bahninfrastruktur) über insgesamt CHF
800 Mio. durch den Bund gedeckt werden sollen.
Hilfe zur Überbrückung eines Liquiditätsengpasses benötigten auch die flugnahen
Betriebe, denen der Bundesrat einen Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 600
Mio. zugesprochen hatte. Eine erste Tranche davon gewährte die Regierung der SR
Technics Switzerland AG Anfang Juli nun in Form einer Ausfallbürgschaft von 60 Prozent
auf einem Bankenkredit von CHF 120 Mio. Mitte August entschied der Bundesrat
schliesslich, auch Skyguide mit CHF 400 Mio. zu unterstützen, zumal «ohne
Flugsicherung [...] der Luftverkehr nicht [funktioniert]», wie er in seiner
Medienmitteilung erklärte.

Eine Lösung deutete sich zu diesem Zeitpunkt auch im Streit zwischen Vermieter- und
Mieterschaft wegen den Geschäftsmieten während des Lockdowns an. Diesbezüglich
schickte der Bundesrat das Covid-19-Geschäftsmietegesetz in die Vernehmlassung,
gemäss welchem die Mietenden 40 Prozent und die Vermietenden 60 Prozent der
Geschäftsmieten während der angeordneten Schliessung oder der eingeschränkten
Tätigkeit übernehmen würden. Anfang Oktober legte der Bundesrat auch einen
entsprechenden Monitoringbericht vor, in dem er jedoch «wenig Hinweise für
umfassende und flächendeckende Schwierigkeiten bei den Geschäftsmieten» fand.

Anfang Juli 2020 erliess der Bundesrat auch vorsorglich Massnahmen gegen die
erneute Ausbreitung des Coronavirus, insbesondere eine schweizweite Maskenpflicht
im öffentlichen Verkehr. Als weitere Massnahme verfügte er auch eine Quarantäne für
Einreisende aus bestimmten Regionen. Hingegen wurden Mitte Juli alle Corona-
bedingten Einreisebeschränkungen für zwölf Drittstaaten ausserhalb des EU/EFTA-
Raums und Anfang August die Einreisebeschränkungen für Lebenspartnerinnen und
Lebenspartner aus Drittstaaten ausser Kraft gesetzt. 

Mitte Juli 2020 statteten das EDI und das BAG die «Swiss National COVID-19 Science
Task Force (SN-STF)» mit einem neuen Mandat aus, zumal ihr ursprüngliches Mandat
auf die ausserordentliche Lage ausgerichtet gewesen sei, wie sie in einer
Medienmitteilung erklärten. Ziel des Mandats sei es, «die unabhängige
wissenschaftlichen Beratung seitens des unter der SN-STF aktivierten Expertensystems
zu sichern», wobei die Kommission neu von Martin Ackermann, Experte für
Mikrobiologie an der ETH Zürich und der Eawag, geleitet wurde. 

Wie einschneidend sich die Covid-19-Pandemie auf verschiedene Branchen ausgewirkt
hatte, zeigten im Juli und August veröffentlichte Zahlen, unter anderem zum Anteil
Exporte und Importe. So gingen die Exporte im zweiten Quartal 2020 im Vergleich zum
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ersten Quartal 2020 saisonbereinigt um 11.5 Prozent zurück, während etwa die
Hotellerie im ersten Halbjahr 2020 fast 50 Prozent weniger (47.5%) Logiernächte
verzeichnete als in demselben Zeitraum im Vorjahr. Insbesondere die ausländische
Nachfrage war dabei drastisch gesunken (60.1%). Im Juli 2020 lag überdies auch die
Anzahl arbeitsloser Personen um 52.6 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Reduziert
hatte sich im zweiten Quartal auch die tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit pro
erwerbstätige Person gegenüber dem Vorjahr um 9.5 Prozent – im Gastgewerbe gar um
54.1 Prozent. Die schlechte Wirtschaftslage und die dadurch sinkenden
Steuereinnahmen sollten denn auch dazu führen, dass der Bund im Jahr 2020 gemäss
ersten Hochrechnungen ein ordentliches Defizit von CHF 3.1 Mrd. einfahren werde.
Hinzu kamen ausserordentlich verbuchte, Corona-bedingte Ausgaben in der Höhe von
CHF 17.8 Mrd. Dennoch seien die Finanzen der Schweiz «in einer soliden Verfassung»,
betonte der Bundesrat einige Zeit später in einer Medienmitteilung.
Darüber hinaus nahm auch die Zuwanderung in die Schweiz (-5.7%) und die
Auswanderung aus der Schweiz (-14.4%) in diesem Zeitraum stark ab, genauso wie die
Migration in Europa, die durch neue Grenzkontrollen und Reiseverbote erschwert
wurde. Gleichzeitig sank auch die Anzahl Asylgesuche von April bis Juni 2020 verglichen
mit der Vorjahresperiode um fast 60 Prozent. 

Anfang August 2020 berichtete der Bundesrat erstmals über seine Absichten bezüglich
einer Covid-19-Impfung. Weltweit seien zahlreiche Forschungseinrichtungen mit der
Entwicklung eines Impfstoffes beschäftigt, nun gehe es darum, der Schweiz einen
frühen Zugang zu den Impfstoffen zu sichern. Darum habe man mit Moderna, einem
«führenden Impfstoffkandidaten», dessen Impfstoff auf der mRNA-Technologie beruht,
bereits einen Vertrag über 4.5 Mio. Impfdosen unterschrieben. Man führe überdies
Gespräche mit weiteren Herstellenden. Einige Tage später gab die Regierung überdies
bekannt, sich auch «prioritären Zugang zu den ersten 200'000 Dosen» eines Covid-19-
Medikaments der Schweizer Firma Molecular Partners gesichert und weitere 3 Mio.
Dosen vorbestellt zu haben. Daneben beteiligte sich der Bundesrat aber auch mit CHF
20 Mio. an der Initiative COVAX, die sich «für eine globale Lösung für eine gerechte
Verteilung künftiger Covid-19-Impfstoffe» einsetzt. Und noch an einer weiteren
internationalen Aktion nahm die Schweiz teil, nämlich an der von der
Weltzollorganisation koordinierten Operation «STOP» zur Bekämpfung des Handels von
illegalen Medikamenten und Medizinprodukten. In deren Rahmen kontrollierten EZV
und Swissmedic 132 Tonnen oder 34.2 Mio. medizinische Gesichtsmasken. Von den 29
kontrollierten Sendungen enthielten 10 «nachweisbar nicht konforme» Masken, was zur
Eröffnung von fünf Verwaltungsverfahren führte. 
Entwarnung gab es hingegen bezüglich Schutzmasken der Armeeapotheke, die im Juli
2020 wegen möglichen Pilzbefalls zurückgerufen worden waren: Zwei unabhängige
Analysen hätten die «gesundheitlichen Risiken durch das Tragen der betroffenen
Schutzmasken als unwahrscheinlich» eingestuft – die entsprechenden Grenzwerte
seien deutlich unterschritten worden, gab der Bundesrat bekannt.

Mitte August 2020 stellte der Bundesrat eine Lockerung bei den Grossanlässen in den
Bereichen Sport, Kultur oder Religion mit über 1000 Besuchenden in Aussicht, die
schweizweit seit dem 28. Februar 2020 verboten gewesen waren: Ab Oktober 2020
sollten diese wieder möglich werden, jedoch nur mit kantonaler Bewilligung und unter
strengen Schutzmassnahmen wie Schutzkonzepten, Regelung der Personenströme
sowie teilweise Sitzplatzpflicht, Maskenpflicht und Kapazitätsbegrenzungen. 

Ebenfalls Mitte August 2020 präsentierte der Bundesrat die Botschaft zum
sogenannten Covid-19-Gesetz. Seit März 2020 hatte sich der Bundesrat in seinen
Handlungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie auf das Epidemiengesetz gestützt –
dieses stellte ihm eine breite Palette an Handlungsmöglichkeiten für den
Gesundheitsschutz zur Verfügung, solange die Pandemie andauerte. Sämtliche
Massnahmen zur Abschwächung der Effekte der Pandemie auf die Gesellschaft und die
Wirtschaft basierten hingegen nicht auf dem Epidemiengesetz, sondern auf Art. 185
Abs. 3 der Bundesverfassung. Gemäss dieser kann der Bundesrat bei «schweren
Störungen der öffentlichen Ordnung oder der inneren oder äusseren Sicherheit»
mithilfe von dringlichen Verordnungen weitreichende Massnahmen erlassen – jedoch
nur zeitlich befristet. Nach 6 Monaten treten diese Verordnungen ausser Kraft, wenn in
der Zwischenzeit nicht eine ordentliche gesetzliche Grundlage dafür geschaffen
worden ist. Diese gesetzliche Grundlage stellte nun das Covid-19-Gesetz dar, welches
das Parlament in der Herbstsession 2020 beraten und – so die Hoffnung des
Bundesrates – dringlich in Kraft setzen sollte, um so einen lückenlosen Übergang zu
ermöglichen.
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Noch bevor diese gesetzliche Grundlage geschaffen werden konnte, drohten jedoch
verschiedene Verordnungen auszulaufen. So verlängerte der Bundesrat Ende August
respektive Ende September 2020 unter anderem die vereinfachte Abrechnung bei der
ALV, die vorübergehenden Schutzmassnahmen im Asylbereich sowie den
Rechtsstillstand in der Reisebürobranche, da sich die Situation für die Reisebüros noch
nicht stabilisiert habe. Zudem verlängerte die Regierung die Verordnung «Justiz und
Verfahrensrecht», welche das Parlament zuvor durch Aufnahme der entsprechenden
Regelungen ins Covid-19-Gesetz gutgeheissen hatte. Damit sollten einzelne
Massnahmen zur Aufrechterhaltung des Justizbetriebs weitergeführt werden, etwa der
Einsatz von Videokonferenzen. Nicht verlängert wurden hingegen die Ausnahmen im
Strassenverkehr, wonach unter anderem Personen mit abgelaufenem Führerausweis auf
Probe weiterhin Fahrzeuge führen können sollten. Diese lief Ende September 2020 aus.
Auch die vorübergehenden Massnahmen zur Verhinderung von Corona-bedingten
Konkursen (Covid-19-Verordnung «Insolvenzrecht»), blieb nur bis Mitte Oktober 2020
in Kraft. Stattdessen zog der Bundesrat die Inkraftsetzung der Verlängerung der
provisorischen Nachlassstundung von vier auf acht Monate, welche das Parlament im
Rahmen der Aktienrechtsrevision bereits im Juni 2020 beschlossen hatte, vor.

Ende September 2020 schuf der Bundesrat die Covid-19-Verordnung
«Stimmrechtsbescheinigung» und legte damit fest, dass Unterschriftenlisten für
fakultative Referenden zeitlich befristet auch ohne Stimmrechtsbescheinigung bei der
Bundeskanzlei eingereicht werden können. Bereits zuvor hatte das Parlament die
Grundlage für eine solche Regelung im Rahmen des Covid-19-Gesetzes geschaffen.
Damit wollte man den erschwerten Bedingungen zur Unterschriftensammlung aufgrund
der Pandemie begegnen. Nicht vorgesehen war eine solche Regelung hingegen für
Initiativen. 

Ein erstes Zulassungsgesuch für einen Covid-19-Impfstoff ging schliesslich Anfang
Oktober 2020 von der Firma AstraZeneca ein, obwohl dessen Entwicklung noch nicht
abgeschlossen war. Swissmedic gab bekannt, den Impfstoff in einem rollenden
Verfahren prüfen zu wollen, bei dem die Daten der Laborstudien während der
Durchführung der klinischen Studien geprüft werden. Kurz darauf schloss der
Bundesrat auch einen Vertrag zur Impfstofflieferung mit AstraZeneca ab: Zusätzlich zu
den bei Moderna bestellten 4.5 Mio. Impfdosen sollte AstraZeneca 5.3 Mio. Impfdosen
liefern. Anders als der mRNA-basierte Moderna-Impfstoff setze AstraZeneca auf einen
vektorbasierten Impfstoff. Man verfolge eine diversifizierte Strategie der
Impfstoffbeschaffung, begründete der Bundesrat diese Auswahl. Wenige Tage später
reichte Pfizer-BioNTech ebenfalls ein Zulassungsgesuch für einen mRNA-basierten
Impfstoff ein. Dieses sollte in der Folge ebenfalls in einem rollenden Verfahren geprüft
werden. 1

Die Frühjahrssession 2021, in der die Behandlung der zweiten Revision des Covid-19-
Gesetzes anstand, fiel mitten in die Diskussionen über stärkere Lockerungen der
Covid-19-Massnahmen. In den letzten zwei Monaten waren die Stimmen, die eine
weitergehende Lockerung der Einschränkungen forderten, immer lauter geworden.
Zwar hatte der Bundesrat einen ersten, vorsichtigen Öffnungsschritt auf den 1. März
2021 angekündigt, mit dem Läden, Museen und Aussenbereiche von Sport- und
Freizeitanlagen wieder geöffnet werden sollten. Für Ärger sorgte jedoch, dass er
beispielsweise die Restaurants, auch deren Terrassen, weiterhin geschlossen lassen
und auch keinen verbindlichen Öffnungstermin angeben wollte. Dies führte zu starker
Kritik am Bundesrat, dieser entscheide eigenmächtig und würde die Kantone und das
Parlament nur noch pro forma anhören – liess etwa Mike Egger (svp, SG) verlauten.
Insbesondere die SVP übte Kritik am Bundesrat und forderte eine unverzügliche
Öffnung. Alt-Bundesrat Christoph Blocher nannte Gesundheitsminister Berset implizit
einen Diktator und Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR) unterstellte dem
Bundesrat, eine «Diktatur» eingeführt und die Demokratie ausgeschaltet zu haben. Die
Kritik an Gesundheitsminister Berset ging gar soweit, dass sich die SVP-Bundesräte
Maurer und Parmelin an einer bundesrätlichen Pressekonferenz hinter ihren
Regierungskollegen stellen und betonen mussten, dass die Regierung ihre
Entscheidungen in corpore treffe. 

Vor der Session forderten dann verschiedene Kommissionen verbindliche frühere
Öffnungen: Die WBK-SR verlangte in ihrem Mitbericht allgemein konkrete Kriterien für
einen Lockdown-Ausstieg im Kultur- und Sportbereich, die SGK-NR wollte
Gastrounternehmen, Kultur- und Freizeitbetriebe spätestens ab dem 22. März 2021
öffnen lassen und die WAK-SR regte in einem Brief an den Bundesrat ebenfalls
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entsprechende Lockerungen an. Die WAK-NR beantragte schliesslich mit 12 zu 11
Stimmen bei 1 Enthaltung, «in der Änderung des Covid-19-Gesetzes die
Wiedereröffnung der Restaurants per 22. März 2021 vorzusehen». Darüber hinaus
wollte die WAK-NR die Dauer eines möglichen durch den Bundesrat ausgesprochenen
Lockdowns (Schliessung von Publikumseinrichtungen, Homeoffice-Pflicht) im Covid-19-
Gesetz auf 90 Tage begrenzen und die Information der Öffentlichkeit durch die Covid-
19-Task-Force im Rahmen der bundesrätlichen Pressekonferenz beenden – neu sollten
also nur noch Bundesrat und Parlament an der Pressekonferenz öffentlich informieren.
Die Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass die epidemiologische Lage eine
entsprechende Öffnung erlaube und die Einschränkungen des gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Lebens deshalb nicht mehr zu rechtfertigen seien. Zudem reichte die
Kommission die Vorlage für eine Erklärung des Nationalrats ein, die ebenfalls die
Forderung nach einer schnellen Öffnung beinhaltete. 
Dieses Vorgehen der WAK-NR warf in den Medien hohe Wellen. Kritisiert wurde
insbesondere die Idee, einen verbindlichen Öffnungstermin ins Gesetz zu schreiben.
Damit binde man dem Bundesrat die Hände und er könnte bei einem Anstieg der
Fallzahlen nicht mehr reagieren, mahnte etwa Mitte-Fraktionschefin Andrea Gmür
(mitte, LU), die jedoch die Forderungen nach einem Strategiewechsel durchaus teilte.
WAK-SR-Präsident Levrat (sp, FR) erachtete die Forderung der WAK-NR gar als
verfassungswidrig, zumal der Bundesrat mit dem Schutz der Bevölkerung betraut sei,
nicht das Parlament. Man könne das «Ende der Pandemie nicht per Gesetz festlegen»,
betonte er gegenüber den Medien. Entsprechend sei die Stimmung vor der ersten
Ratssitzung aufgeheizt, wie die Medien ausführlich berichteten. 

Neben der Öffnungsdebatte beschäftigten sich die Kommissionen jedoch auch mit
Aspekten der eigentlichen Gesetzesrevision. Die WBK-SR verlangte unter anderem
einen Verzicht auf die Notwendigkeit von Lohnsenkungen für Sportvereine, die A-
Fonds-perdu-Beiträge erhalten. Die FK-SR wollte die Schwelle für die Härtefallhilfe
senken und diese ab einem Umsatzausfall von 25 Prozent (bisher 40 Prozent) gewähren.
Die SGK-NR forderte, die Bestimmungen zur Kurzarbeit, welche noch auf Ende März
2021 befristet waren, bis Ende 2021 zu verlängern. Erneut wollte die Kommission zudem
die Verzugszinsen unter anderem bei der direkten Bundessteuer aussetzen. Darüber
hinaus schlug die SGK-NR auch Vorschüsse für den Fall vor, dass ein Hilfegesuch von
den Kantonen nicht innert 30 Tagen bearbeitet werden kann. Die WAK-SR wollte zudem
den Zugang zu Härtefallhilfen auf Unternehmen ausdehnen, die zwischen dem 1. März
2020 und dem 30. Oktober 2020 gegründet wurden – bisher mussten die Unternehmen
vor dem 1. März 2020 gegründet worden sein. Zudem sollte der Bund neu bei
Härtefallhilfen für Unternehmen bis zu einem Jahresumsatz von CHF 5 Mio. 80 Prozent
(bisher: 70 Prozent) der Kosten übernehmen, im Gegenzug aber einen Teil von hohen A-
Fonds-perdu-Beiträgen an grössere Unternehmen in bestimmten Fällen rückfordern
können. 2

160 Tage nach der Schaffung des Covid-19-Gesetzes und 93 Tage nach Annahme der
ersten Revision behandelte der Ständerat in der Frühjahrssession 2021 die zweite
Revision des Covid-19-Gesetzes. Erneut stand das Parlament vor einem
dichtgedrängten Programm, zumal das Gesetz bis zum Ende der Session fertig beraten
sein musste, weil der Bundesrat ansonsten womöglich wieder auf Notrecht
zurückgreifen müsste, wie etwa Ruedi Noser (fdp, ZH) erklärte. Der Zürcher Ständerat
verwies denn auch auf die Problematik, ein Geschäft, in dem es um CHF 15 Mrd. geht,
innert kurzer Zeit behandeln zu müssen. Der Ständerat hatte beispielsweise als Erstrat
nur gerade fünf Stunden Zeit, bis die nationalrätliche Kommission seine Entscheide
bereits wieder beraten sollte. 
Bei der Präsentation der Revision erläuterte Kommissionspräsident Levrat (sp, FR) zum
Einstieg, was nicht im Gesetz oder der Revision stehe – auch wenn man beim Lesen der
Zeitungen das Gefühl habe, das seien die zentralen Elemente des Gesetzes: nämlich die
Regeln zur Öffnung von Geschäften und Restaurants sowie die
Meinungsäusserungsfreiheit der Covid-19-Task-Force. Damit stellte er sich ablehnend
zur Forderung verschiedener Kommissionen – insbesondere der WAK-NR –, einen
zwingenden Öffnungstermin etwa für Restaurants ins Covid-19-Gesetz aufzunehmen.
Die WAK-SR habe sich auf die wirtschaftlichen Aspekte konzentriert, wie es ihrer
Aufgabe und ihrem Kompetenzbereich entspreche, während das Notfallmanagement in
der Verantwortung des Bundesrates liege. 

Eintreten war in der Folge nicht bestritten, genauso wenig hatte die WAK-SR Anträge
bezüglich Artikel 1 des Gesetzes, der die Grundsätze des Covid-19-Gesetzes beinhaltet,
gestellt. Dennoch sorgten verschiedene Einzelanträge insbesondere der Mitte-Fraktion
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dafür, dass nicht nur die spezifischen vom Bundesrat geplanten Änderungen, sondern
auch grundsätzliche Fragen zum Gesetz diskutiert wurden. Den Anfang machte Heidi
Z’graggen (mitte, UR), die dem Bundesrat die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, «die
mildest- und kürzestmögliche Einschränkung des wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebens» sowie eine Pflicht zur umfassenden Information des
Parlaments über die Massnahmen gemäss dem Epidemiengesetz vorschreiben wollte.
Andrea Gmür-Schönenberger (mitte, LU) wollte den Bund zu einem Ampelsystem
verpflichten, bei dem er vorgängig Kriterien und Richtwerte für Einschränkungen und
Erleichterungen definieren sollte. Benedikt Würth (mitte, SG) beantragte eine
Präzisierung bei der Pflicht zum Einbezug der Kantone – statt wie bisher vor allem die
GDK sollten zukünftig die einzelnen Kantonsregierungen in die Entscheidungsfindung
einbezogen werden. Am weitesten ging der Vorschlag von Thomas Minder (parteilos,
SH), der ein Vetorecht der zuständigen Kommissionen gegen einen Lockdown, eine
Ausgangssperre, grossräumige Grenzschliessungen oder Schliessungen von sehr
bedeutenden Branchen schaffen wollte. In der Folge entbrannte vor allem eine
Diskussion um die Frage, ob denn nun der Grundsatz des Gesetzes diskutiert werden
solle, ob im Hinblick auf die Mehrheitsanträge der WAK-NR zur Öffnung der Wirtschaft
mit Grundsatzdiskussionen bis nach der ersten Beratung des Nationalrats gewartet
werden solle oder ob es in dieser Revision des Gesetzes einfach um eine Minderung der
wirtschaftlichen Folgen gehen solle und das folglich nicht der richtige Zeitpunkt für
Grundsatzdiskussionen sei. Kommissionspräsident Levrat lehnte im Namen der
Kommission sämtliche Einzelanträge zum ersten Artikel ab. Dabei wies er insbesondere
auf die institutionelle Ordnung hin, gemäss der das Parlament abstrakte Normen zu
erlassen habe und die Regierung für deren Durchsetzung zuständig sei. Ein Vetorecht
der Kommissionen sowie eine zu detaillierte Informationspflicht gegenüber dem
Parlament würden dieser institutionellen Ordnung widersprechen. Eine Präzisierung im
Sinne des Antrags Z’graggen sei zudem nicht nötig, da die Verhältnismässigkeit im
Covid-19-Gesetz bereits jetzt vorgeschrieben sei. 
Dennoch stimmte der Ständerat einigen der Einzelanträge zu Artikel 1 zu, nämlich der
Pflicht für den Bundesrat, sich an der Subsidiarität zu orientieren und die
Einschränkungen so kurz wie möglich zu halten (Antrag Z’graggen), vorgängig Kriterien
und Richtwerte zu definieren (Antrag Gmür-Schönenberger) sowie die
Kantonsregierungen einzubeziehen (Antrag Würth). Deutlich lehnte er hingegen das
Vetorecht für die Kommissionen ab (Antrag Minder). 
In einem Einzelantrag verlangte überdies Martin Schmid (fdp, GR), dass Kantone mit
stabiler oder rückläufiger epidemiologischer Lage oder mit innovativen Massnahmen
zur Bewältigung der Pandemie (beispielsweise einer Covid-19-Teststrategie)
Erleichterungen erhalten. So widersprächen wirtschaftspolitische Argumente, wonach
ein Kanton wirtschaftlich nicht den anderen vorgezogen werden dürfe, dem
Epidemiengesetz, gemäss dem nur gesundheitspolitische Argumente zählten. Christian
Levrat vertrat im Gegenzug die Ansicht, dass Schmids Vorschlag im Widerspruch zum
Epidemiengesetz stehe, da Letzteres ausschliesslich Massnahmen auf nationaler Ebene
vorsehe. Zudem verwies er auf die Situation im November 2020, als es zu einem «Chaos
zwischen den Kantonen» gekommen sei. Dennoch sprach sich der Ständerat mit 30 zu
13 Stimmen für den Einzelantrag Schmid aus. 

Hauptdiskussionspunkt bei dieser Debatte des Covid-19-Gesetzes waren hingegen die
Härtefallhilfen, zu denen zahlreiche Minderheitsanträge vorlagen. Umstritten waren
hier beispielsweise die Finanzierungsanteile des Bundes und der Kantone an den
Härtefallhilfen. Der Bundesrat hatte vorgesehen, 70 Prozent der Kosten bei
Unternehmen mit Umsatz bis CHF 5 Mio. und gar 100 Prozent bei den umsatzstärkeren
Unternehmen zu übernehmen. Die WAK-SR schlug vor, den Bundesanteil bei den
umsatzschwächeren Unternehmen auf 80 Prozent zu erhöhen, und nahm damit einen
Antrag der Finanzdirektorenkonferenz auf, die auf die grosse Belastung der Kantone im
Gesundheitsbereich hingewiesen und um eine Reduktion ihres Anteils zur
Aufrechterhaltung ihrer Flexibilität gebeten hatte. Zahlreiche Befürwortende einer
Erhöhung des Bundesanteils wiesen in der Folge darauf hin, dass die
Grossunternehmen, deren Härtefallhilfen vollständig vom Bund finanziert werden, nicht
gleichmässig verteilt seien, sondern sich auf einige wenige Kantone konzentrierten.
Diese städtischen oder Agglomerationskantone würden somit vom Bund deutlich
stärker unterstützt als die übrigen Kantone, weshalb man Letztere durch Erhöhung des
Bundesanteils ebenfalls entlasten solle. Eine Minderheit Zanetti (sp, SO) beantragte,
dem Bundesrat zu folgen: Es sei den Kantonen durchaus zuzumuten, 18 (statt 12)
Prozent der gesamten Härtefallhilfen (also 20 oder 30% der umsatzschwächeren und
0% der umsatzstärkeren Unternehmen) zu übernehmen, betonte Zanetti, insbesondere
wenn man bedenke, dass die Kantone zwei Drittel der Nationalbankausschüttungen
erhielten – ab diesem Jahr seien dies rund CHF 1.3 Mrd. mehr als bisher, ergänzte
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Bundesrat Maurer. Der Finanzminister zeigte zwar Verständnis für die Unterstützung
der Kantonsvertreterinnen und -vertreter für die Kantone, wies aber darauf hin, dass
diese «nicht für die Kasse der Kantone verantwortlich sind, sondern […] sozusagen für
meine Kasse». Äusserst knapp, mit 21 zu 21 Stimmen und Stichentscheid von
Ratspräsident Kuprecht (svp, SZ) sprach sich der Ständerat für den Antrag der
Kommissionsmehrheit und somit für eine Erhöhung des Bundesanteils bei den
umsatzschwächeren Unternehmen aus. 
Auch andere Anträge des Bundesrates zu den Härtefallmassnahmen hatte die WAK-SR
in der Vorbehandlung abgeändert. So hatte der Bundesrat vorgesehen, besondere
Vorschriften für Unternehmen mit einem Jahresumsatz über CHF 5 Mio. erlassen zu
können. Die Mehrheit der WAK-SR spezifizierte diese besonderen Vorschriften und
ergänzte die Bestimmung um die Möglichkeit, ab einem Umsatzrückgang von 80 Prozent
höhere Höchstbeträge der Härtefallhilfen vorsehen zu können. Thierry Burkart (fdp, AG)
ging letztere Bestimmung zu wenig weit, er forderte einerseits eine entsprechende
Verpflichtung für den Bundesrat und eine Senkung der Schwelle auf 70 Prozent
Umsatzrückgang. Kommissionspräsident Levrat erachtete die Schwellenhöhe als
sekundär, zentral sei, dass eine solche «catégorie de cas de rigueur dans les cas de
rigueur», also eine Kategorie der Härtefälle innerhalb der Härtefälle, überhaupt
geschaffen werde. Der Finanzminister teilte diese Ansicht, nicht aber die Absicht, den
Maximalbetrag für Härtefallhilfen, die ein einzelnes Unternehmen beziehen kann, zu
erhöhen. Man habe sich mit den Kantonen darauf geeinigt, dass diese Grenze bei CHF
10 Mio. liegen solle, erklärte der Finanzminister. Nun befürchtete er, dass eine
Erhöhung dieses Betrags in der Öffentlichkeit auf Unverständnis stossen könnte – eine
Erhöhung sei folglich eher ein Problem der politischen Akzeptanz als der Kosten,
welche die Verwaltung auf etwa insgesamt CHF 200 Mio. schätzte. Der Ständerat teilte
diese Sorge jedoch nicht und folgte dem Antrag der Kommissionsmehrheit, nachdem er
auch den Antrag Burkart abgelehnt hatte. 
Eine Minderheit Zanetti schlug vor, die für Härtefallhilfe nötige Umsatzeinbusse in
«besonderen Fällen» – etwa bei Zuliefererbetrieben – von 40 Prozent auf 25 Prozent zu
senken. Wenn ein Unternehmen etwas weniger als 40 Prozent Umsatzeinbusse habe,
könne es sein, dass ihm genau diese Differenz «den Hals breche». Die
Kommissionsmehrheit erachtete die Definition von solchen speziell betroffenen
Branchen als schwierig und sprach sich daher gegen den Antrag aus. Finanzminister
Maurer verwies auf die Möglichkeit zur Spartenrechnung, welche der Bundesrat in der
Zwischenzeit in der Verordnung geschaffen habe; damit «dürfte ein relativ grosser Teil
dieser Probleme entschärft sein, aber nicht alle Probleme». Die übriggebliebenen
Probleme könne man nun aber in der Verantwortung der Kantone belassen. Diese
Meinung teilte der Ständerat und folgte der Kommissionsmehrheit. 
Hingegen argumentierte die WAK-SR ihrerseits mit der Akzeptanz der Bevölkerung, als
es um die Frage ging, ob Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 5 Mio., welche
A-Fonds-perdu-Beiträge beziehen, das Gemeinwesen an einem allfälligen Gewinn
beteiligen müssen. Die Kommissionsmehrheit schlug vor, dass die Unternehmen 100
Prozent des Gewinns im ersten Jahr und 40 Prozent während drei weiterer Jahre an
den Bund abzutreten hätten. Maximal sollte die Gewinnbeteiligung aber dem erhaltenen
Beitrag minus CHF 1 Mio. entsprechen. Eine Minderheit Schmid beantragte jedoch, die
Gewinnbeteiligung auf das erste Jahr zu begrenzen. Ansonsten habe man während vier
Jahren eine durchschnittliche Gewinnsteuer von 55 Prozent und eine
Gewinnsteuererhöhung um 650 Prozent – und das nachdem man in derselben Woche
die 99-Prozent-Initiative, bei der die Gewinnsteuer um 50 Prozent hätte erhöht werden
sollen, als «masslos» abgelehnt habe, argumentierte Roberto Zanetti. Der
Finanzminister unterstützte den Minderheitssprecher, zumal Gewinne der
Unternehmen ja durchaus erwünscht seien. Deutlich, mit 32 zu 8 Stimmen (bei 1
Enthaltung), folgte der Ständerat der Minderheit und dem Bundesrat und beschränkte
die Gewinnbeteiligung auf das erste Jahr. 
Ferner schlug die Kommission auch vor, dass Unternehmen, die einen operativen
Jahresgewinn erzielen, kein Anrecht auf A-Fonds-perdu-Beiträge haben sollen und
allfällig ausbezahlte Beiträge – die durchaus entstehen können, zumal die Unternehmen
Anfang Jahr ja noch nicht wissen, ob sie einen Gewinn erwirtschaften werden –
zurückzahlen müssen. Auch diese Massnahme stellte der Kommissionssprecher ins
Licht der politischen Akzeptanz der Covid-19-Unterstützung – die Bestimmung wurde
stillschweigend angenommen.
Darüber hinaus wollte die WAK-SR eine Pflicht für die Eignerinnen und Eigner von
Unternehmen schaffen, ab A-Fonds-perdu-Beiträgen von CHF 5 Mio. Eigenleistungen
erbringen zu müssen. Eine Minderheit Zanetti sprach sich gegen diese Verschärfung
aus. Eine solche Regelung sei in Ordnung für milliardenschwere Filialketten oder
ausländische Riesenkonzerne, treffe aber die mittelständischen Unternehmen, deren
Besitzerinnen und Besitzer ihr Geld eben im Unternehmen belassen hätten. Christian
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Levrat entgegnete jedoch für die Kommission, dass es hier nur um diejenigen
Unternehmen gehe, deren Eigentümerinnen und Eigentümer über die nötigen Mittel
verfügten, um Eigenkapital einzuwerfen. Auch hier unterstützte der Ständerat die
Kommissionsmehrheit. 

Doch nicht nur bei den Härtefallhilfen, auch in anderen Bereichen lagen
Minderheitsanträge vor, etwa bei der Arbeitslosenversicherung und der Kurzarbeit.
Hier hatte der Bundesrat beantragt, die Höchstdauer für KAE zu verlängern, den
Anspruchsberechtigten 66 zusätzliche Taggelder für die Monate März bis Mai 2021
zuzusprechen und die Rahmenfrist für den Leistungsbezug und die Beitragszeit zu
vergrössern. Dabei beantragte eine Minderheit Rechsteiner (sp, SG), 107 statt 66
zusätzliche Taggelder zu sprechen und somit rückwirkend auch die Monate Januar und
Februar 2021 abzudecken. Paul Rechsteiner verwies auf die «ausserordentlich
kritisch[e]» Situation der Betroffenen in bestimmten Branchen, etwa im Gastgewerbe.
Man solle jetzt Personen, welche im Januar oder Februar statt März oder April 2021
ausgesteuert wurden, nicht «zwischen Stuhl und Bank fallen» lassen. Die verlangte
Rückwirkung erachtete Kommissionssprecher Levrat jedoch auch als problematisch,
weil es unmöglich sei, rückwirkend zu prüfen, ob die Voraussetzungen für einen
Leistungsbezug in den Monaten Januar und Februar gegeben waren. Finanzminister
Maurer verwies indes insbesondere auf die hohen Kosten von CHF 1.3 Mrd., die durch
diese Ausdehnung auf die Monate Januar und Februar 2021 entstehen würden. Der
Ständerat lehnte den Minderheitsantrag Rechsteiner in der Folge ab. 
Hatte die Minderheit Rechsteiner bezüglich der Taggelder eine rückwirkende Regelung
beantragt, wollte eine Minderheit Noser die rückwirkend möglichen Anträge zur
Kurzarbeit, die der Bundesrat ab Dezember 2020 schaffen wollte, streichen. Mit dieser
Regelung müsse jedes einzelne Gesuch seit Dezember 2020 nochmals überprüft
werden – im Kanton Zürich seien dies beispielsweise 20'000 Gesuche –, was zu etwa
drei bis sechs Wochen zusätzlicher Verspätung bei der Auszahlung von KAE führe.
Gleichzeitig hätten nur «ganz wenige Fälle» vergessen, Kurzarbeit anzumelden, zudem
könnten diese Fälle über die Härtefallhilfe abgedeckt werden. Kommissionssprecher
Levrat erwiderte, dass es vor allem um kleine Unternehmen ohne Personalabteilung in
Branchen, in denen Kurzarbeit ungewöhnlich sei, gehe – die grossen Unternehmen
hätten die Fristen kaum verpasst. Entsprechend müsse auch nur eine kleine Auswahl
der Anträge erneut behandelt werden. Der Ständerat teilte diese Einschätzung und
folgte der Kommissionsmehrheit. 

Im Gesundheitsbereich lagen zwei Einzelanträge von Thomas Minder vor: Er forderte
einerseits, geimpfte Personen von Quarantänemassnahmen auszunehmen und
andererseits die Einführung einer Impfpflicht durch Bund oder Kantone explizit zu
verbieten. Damit nahm er eine Forderung wieder auf, die bereits bei der Schaffung des
Gesetzes im September 2020 diskutiert worden war: Um die Impfskeptikerinnen und
Impfskeptiker zu beruhigen, solle eine entsprechende Klausel eingefügt werden, auch
wenn das Gesetz eigentlich das Thema Impfpflicht nicht betreffe. Damit könne im
Hinblick auf die Referendumsabstimmung im Juni Klarheit geschaffen  und «den
Gegnern des Covid-19-Gesetzes mit Blick auf das Referendum etwas Wind aus den
Segeln» genommen werden, betonte Minder. Wie bereits im September 2020 der
Nationalrat sprach sich nun auch der Ständerat gegen die Aufnahme eines
ausdrücklichen Verbots einer Impfpflicht aus; anders als bei der ersten Debatte dieses
Themas verwies Finanzminister Maurer jedoch darauf, dass womöglich irgendwann eine
Ausnahme von der Impfpflicht diskutiert werden müsse – bisher sei dies aber nie
diskutiert worden. Bezüglich der Ausnahme von Geimpften von den
Quarantänemassnahmen verwiesen Andrea Caroni (fdp, AR) und Hans Stöckli (sp, BE)
auf einen Antrag der SPK-SR an den Bundesrat, sich unabhängig von der zweiten Covid-
19-Gesetzesrevision um diese Problematik zu kümmern. Dies sei der bessere Weg,
zumal noch unklar sei, inwiefern geimpfte Personen die Viren weitergeben würden,
betonte Stöckli. Knapp, mit 19 zu 18 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) nahm der Ständerat
den ersten Antrag Minder an, wonach Geimpfte nicht in Quarantäne müssen.

Für rote Köpfe sorgte der Antrag der Mehrheit der WAK-SR, den Kantonen zur Stärkung
des Detailhandels an bis zu zwölf zusätzlichen Sonntagen pro Jahr Sonntagsverkäufe zu
erlauben. Eine Minderheit Rechsteiner lehnte den Mehrheitsantrag ab, der die
«Bestimmungen über den Arbeitnehmerschutz ganz massgebend umkrempeln möchte,
zulasten der Arbeitnehmenden» – und dies ohne vorgängige Anhörung der
Sozialpartner, wie der Minderheitensprecher betonte. Er verwies zudem auf die
wichtige Rolle des Sonntags, dem einzigen Tag, an dem alle frei hätten, und kritisierte
den Zynismus, eine solche Regelung unter dem Titel «Massnahmen im Bereich des
Arbeitnehmerschutzes» schaffen zu wollen. «Wir haben jetzt ein Jahr lang jeder
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Schweizerin und jedem Schweizer beigebracht, wie man über das Internet bestellt»,
darum müsse man dem stationären Handel nun mehr Spielraum geben, verteidigte
Ruedi Noser das Anliegen. Zudem sei diese Bestimmung bis Ende Jahr begrenzt und
enthalte eine Kann-Formulierung – die Entscheidungshoheit liege bei den Kantonen.
Mit 23 zu 18 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat der Minderheit und lehnte
die Möglichkeit zur Erhöhung der Anzahl Sonntagsverkäufe ab. 

Auch im Sportbereich stand ein Änderungsantrag im Raum: Eine Minderheit Noser
beantragte in Übereinstimmung mit einem Antrag der WBK-NR, die Pflicht für
Sportklubs, die durchschnittlichen Löhne ihrer Mitarbeitenden zu senken, wenn sie
Anrecht auf A-Fonds-perdu-Beiträge haben möchten, zu streichen. Noser verwies auf
die Entstehung der aktuellen Regelung: Anfänglich hätten nur Sportklubs A-Fonds-
perdu-Beiträge erhalten, während die übrigen Unternehmen Kredite aufnehmen
mussten – entsprechend seien die strikteren Bedingungen für die Sporthilfe
gerechtfertigt gewesen. Mit der Härtefallregelung für die Wirtschaft erhielten aber
andere Unternehmen unter deutlich grosszügigeren Bedingungen A-Fonds-perdu-
Beiträge als die Sportklubs. Zudem stelle die Bedingung der Einkommenssenkung die
Vereine vor grosse Schwierigkeiten, zumal Lohnkürzungen einer Änderungskündigung
bedürften. Damit würden die Spieler aber ablösefrei, wodurch den Klubs
Transferbeiträge verloren gingen. Diese Verluste seien häufig grösser als die Gelder,
welche die Vereine als Unterstützung erhielten. Für die Kommission bat Christian Levrat
jedoch darum, «de ne pas changer les règles du jeu en cours de partie» und verwies
auch hier auf die Akzeptanz der Regelungen in der Öffentlichkeit. Diese sei gefährdet,
wenn die Arbeitnehmenden in Kurzarbeit auf 20 Prozent ihres Lohns verzichten
müssten, während die vom Staat unterstützten Klubs Profisportlern weiterhin ihre
vollen Löhne bezahlten. Man sei hier daran, eine bessere Lösung zu finden, aber zum
jetzigen Zeitpunkt solle man bei der bisherigen Lösung bleiben. Mit 20 zu 20 Stimmen
und Stichentscheid von Präsident Kuprecht folgte der Ständerat dem Minderheitsantrag
Noser und strich die entsprechende Bedingung. 

Weniger umstritten waren die übrigen Bestimmungen, über die der Ständerat zu
befinden hatte. Bezüglich der Kulturhilfe schlug die WAK-SR vor, keinen maximalen
Betrag für Kulturhilfe mehr ins Gesetz zu schreiben und stattdessen einfach von
«notwendigen Finanzmitteln» zu sprechen. Stillschweigend nahm der Ständerat die
Änderung an und löste die dafür nötige Ausgabenbremse. Auch eine Regelung, mit
welcher er den Bund zur Förderung und Übernahme der direkten und indirekten
Kosten der Covid-19-Tests verpflichten wollte, hiess der Ständerat stillschweigend gut.
Schliesslich befürwortete er auch die Unterstützung von privaten Radio- und
Fernsehunternehmen mit maximal CHF 20 Mio. pro Sender, genauso wie die vom
Bundesrat geschaffene Ergänzung des Covid-19-Gesetzes, wonach der Bund denjenigen
Kantonen, welche ihre öffentlich geführten Institutionen der familienergänzenden
Kinderbetreuung mit Ausfallentschädigungen unterstützt haben, Finanzhilfen in der
Höhe von 33 Prozent der Ausfallentschädigungen ausrichten soll. 

In der Gesamtabstimmung wurde die Änderung des Covid-19-Gesetzes nicht bestritten,
die kleine Kammer nahm sie einstimmig (mit 39 zu 0 Stimmen) an. Auch der
Bundesbeschluss über die Finanzierung der Härtefallmassnahmen nach dem Covid-19-
Gesetz sowie der ausserordentliche Beitrag an den Ausgleichsfonds für das Jahr 2021
fanden einstimmige Zustimmung (39 zu 0 Stimmen respektive 38 zu 0 Stimmen). Damit
reichte die kleine Kammer die Revision des Covid-19-Gesetzes an ihren Schwesterrat
weiter. 3

Der Nationalrat behandelte die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes in einer Open-
End-Sitzung, an deren Ende er gar noch den Nachtrag I zum Voranschlag 2021
anhängte. Mit einer Dauer von 10 Stunden und 10 Minuten (von 14:30 Uhr bis 00:40 Uhr)
sei dies die längste Debatte der jüngeren Parlamentsgeschichte gewesen, wie die
Parlamentsdienste auf Medienanfrage bestätigten. In dieser «Monsterdebatte» (SRF
Online) hatte die grosse Kammer neben der Grundsatzdebatte und unzähligen
Mehrheitsanträgen auch 54 Minderheitsanträge und 25 Einzelanträge zu behandeln. Die
Relevanz dieser Debatte zeigte sich auch daran, dass drei Mitglieder des Bundesrates
zugegen waren: Neben Finanzminister Maurer, der auch die erste Revision sowie die
Debatte im Ständerat begleitet hatte, begründete Gesundheitsminister Berset die
bundesrätlichen Positionen zum umstrittensten ersten Block der Vorlage und
Wirtschaftsminister Parmelin diejenigen im vierten Block zum Thema der
Arbeitslosenversicherung. Dabei schuf der Nationalrat zahlreiche Differenzen zum
Ständerat, insbesondere im Bereich der Härtefallhilfen, verzichtete aber auf die
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umstrittensten Anträge der Kommissionsmehrheit. 

Eintreten war unbestritten. Insbesondere der erste Block hatte es in der Folge aber in
sich, wurde hier doch die zuvor medial stark diskutierte Frage des Endes der Corona-
bedingten Schliessungen in verschiedenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Bereichen behandelt. Bereits in der Grundsatzdebatte wiesen Esther Friedli (svp, SG)
und Fabio Regazzi (mitte, TI) für die Kommission auf die Unzufriedenheit der Mehrheit
der WAK-NR mit den jüngsten Handlungen des Bundesrat hin: Die Kommission habe
den Bundesrat brieflich darauf hingewiesen, dass sie «eine Schliessung der Läden als
nicht zielführend erachte […]; dies, weil neben den gesundheitlichen auch die
wirtschaftlichen Folgen im Auge behalten werden müssen», und eine umfassende
Öffnung gefordert. Trotz dieser Forderung der WAK-NR sowie weiterer Kommissionen
hatte sich der Bundesrat bisher gegen kurzfristige Öffnungen entschieden, hatte aber
auf den 1. März 2021 einen ersten kleineren Öffnungsschritt vorgenommen. Folglich
versuchte die Kommissionsmehrheit ihre Anliegen mithilfe des Covid-19-Gesetzes
durchzusetzen. 
Das zentrale Anliegen der Kommissionsmehrheit stellte die Öffnung der
Restaurationsbetriebe sowie der öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betriebe
in den Bereichen Kultur, Unterhaltung, Freizeit und Sport auf den 22. März 2021 – den
Tag nach den Schlussabstimmungen zur zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes – dar.
Diese Öffnungen sollten entsprechend ins Covid-19-Gesetz aufgenommen werden. Die
WAK-NR hatte sich zuvor knapp mit 12 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung zu diesem medial
vieldiskutierten und -kritisierten Entscheid durchgerungen. Der Öffnungsplan des
Bundesrates sei der Kommissionsmehrheit zu zaghaft, betonte Friedli. Die
epidemiologische Lage erlaube die Öffnung der Betriebe. Die Schutzkonzepte,
Massentests und Impfungen zeigten Wirkung und die Spitäler seien weniger ausgelastet;
folglich seien die Schliessungen «nicht mehr verhältnismässig». Eine Minderheit I
Burgherr beantragte sogar, den Öffnungstermin auf den 1. März 2021 zu legen, womit
der Antragssteller zwar keine rückwirkende, jedoch eine sofortige Öffnung erreichen
wollte. Alle Indikatoren zeigten – «unabhängig von den harten Massnahmen» von
Dezember 2020 und Januar 2021 – eine Verbesserung der Situation an, gleichzeitig
stiegen die staatlichen Ausgaben stündlich um CHF 6 Mio., ergänzte Burgherr die
Argumente der Kommission. Damit zerstöre man den Schweizer Wohlstand, die
Wirtschaft, die Existenzen von Menschen sowie deren Gesundheit. Es sei zwar
«irgendwie verrückt, dass wir die Termine in dieses Gesetz schreiben müssen, aber
leider ist das inzwischen nötig geworden». Dies sahen eine Minderheit II Grossen (glp,
BE; Art. 8a) und eine Minderheit II Rytz (gp, BE; Art. 8b) anders: Sie beantragten, auf die
Aufnahme dieser zwei Bestimmungen ins Covid-19-Gesetz zu verzichten. Jürg Grossen
bezeichnete ein fixes Öffnungsdatum als «unverantwortlich». Er hatte in den Tagen
zuvor die Schaffung einer Erklärung des Nationalrats, in welcher dieser eine Öffnung auf
den 22. März 2021 forderte, initiiert, eine Verpflichtung zur Öffnung ging ihm aber zu
weit. Auch er wünsche sich den Normalzustand zurück, dieser müsse aber «auch
langfristig Bestand haben. Wir haben es hier aber eben mit einem Virus zu tun, das
nicht das macht, was wir uns wünschen oder was wir ins Gesetz schreiben». Auch
Gesundheitsminister Berset sprach sich gegen die entsprechende Regelung aus: Der
Bundesrat gehe in dieselbe Richtung, in die die Kommission gehen wolle, nehme aber
eine risikobasierte Öffnung vor. Der Unterschied liege entsprechend in der
Geschwindigkeit. Er wolle nicht das Risiko eingehen, «dass es wieder explodiert, mit
allen Konsequenzen auch für die Spitäler, für die Intensivpflegestationen». Folglich
forderte er weiterhin die Möglichkeit für den Bundesrat, «in Abhängigkeit von der
Situation» über eine Weiterführung der verschiedenen Massnahmen entscheiden zu
können. Der Nationalrat bevorzugte in der Folge in beiden Fragen den Öffnungstermin
des 22. März 2021 gegenüber einer Öffnung auf den 1. März 2021, sprach sich jedoch
anschliessend für die beiden Minderheitsanträge Grossen und Rytz aus und verzichtete
auf die Festschreibung fixer Öffnungstermine (121 zu 69 Stimmen bei 4 Enthaltungen
respektive 122 zu 70 Stimmen bei 3 Enthaltungen). Die Position der
Kommissionsmehrheit fand in der SVP fast vollständig Anklang und wurde überdies von
Minderheiten der FDP.Liberalen- sowie der Mitte-Fraktion unterstützt. 
Neben diesen zwei Hauptartikeln hatte die Kommissionsmehrheit in diesem Block noch
zwei weitere Änderungen vorgeschlagen, nämlich einerseits eine Wiedereröffnung von
Schiessständen mit Schutzkonzepten auf den 22. März 2021, die eine Minderheit Birrer-
Heimo (sp, LU) ablehnte. Die Minderheitensprecherin zeigte sich genervt darüber, dass
«Schiessstände […] noch einen separaten Passus [im Covid-19-Gesetz] erhalten»
sollten. Auch dieser Mehrheitsantrag fand im Plenum nur bei der SVP-Fraktion und
einzelnen FDP.Liberalen- und Mitte-Mitgliedern Zustimmung. Als allgemeinere Regelung
wollte die Kommission andererseits festhalten, dass der Bundesrat einen Lockdown und
eine Homeoffice-Pflicht nur noch «in begründeten Ausnahmefällen» und maximal für
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90 Tage erlassen können sollte. Da diese Regelung rückwirkend auf den 1. Dezember
2020 in Kraft treten sollte, wäre die maximale Dauer für Lockdown und Homeoffice-
Pflicht bereits am 28. Februar 2020 abgelaufen – die aktuellen Einschränkungen hätten
folglich auch hier sofort aufgehoben werden müssen. Fabio Regazzi begründete diesen
Entscheid der Kommissionsmehrheit damit, dass ein Lockdown und eine Homeoffice-
Pflicht so weitreichende Massnahmen seien, dass man einerseits eine rechtliche
Grundlage dafür schaffen, diese aber andererseits auch zeitlich begrenzen wolle. Auch
diesen Vorschlag der Kommissionsmehrheit lehnte der Nationalrat jedoch ab;
Zustimmung fand er bei der Mehrheit der SVP- sowie bei Minderheiten der
FDP.Liberalen- und der Mitte-Fraktion. 
Schliesslich beantragte die WAK-NR auch eine vom Ständerat eingefügte Bestimmung,
wonach Kantonen mit guter epidemiologischer Lage und geeigneten Massnahmen
Erleichterungen bezüglich des Lockdowns gewährt werden sollten, zur Annahme. Mit
dieser «Lex Grischun», wie sie der Finanzminister im Rahmen der ständerätlichen
Debatte bezeichnet hatte, sollte die Massentest-Strategie des Kantons Graubünden
gewürdigt werden. Prisca Birrer-Heimo lehnte diesen Antrag ab und erinnerte an den
«Beizen- und Einkaufstourismus in den Kantonen […], gefolgt vom Virustourismus» im
Herbst 2020, als kantonal unterschiedliche Lösungen vorgelegen hatten. Damals sei
bald eine national einheitliche Regelung gefordert worden, weshalb die Kantone gemäss
Schreiben der GDK in dieser Frage mehrheitlich einheitliche Regeln befürworteten.
Hier setzte sich jedoch die Kommissionsmehrheit, unterstützt von der SVP, den
FDP.Liberalen und einer Mehrheit der Mitte-Fraktion, durch.  
Darüber hinaus lagen zahlreiche weitere Öffnungsanträge von
Kommissionsminderheiten oder Einzelpersonen vor. Eine Minderheit Friedli forderte
ein Ende der Homeoffice-Pflicht auf den 22. März 2021 und ein Einzelantrag Aeschi
(svp, ZG) die Wiedereröffnung der Aussenbereiche von Restaurants. In fünf
Einzelanträgen forderte Jean-Luc Addor (svp, VS) ein Ende der Einschränkungen bei
politischen Versammlungen, Versammlungen im Familien- und Freundeskreis oder im
öffentlichen Raum, bei Präsenzveranstaltungen in Bildungseinrichtungen oder bei
Gottesdiensten. Sämtliche Anträge blieben erfolglos und fanden nur bei der SVP-
Fraktion sowie teilweise bei Minderheiten der FDP.Liberalen- und/oder der Mitte-
Fraktion Zustimmung. Hingegen sprach sich der Nationalrat für eine Regelung aus
einem Einzelantrag Rüegger (svp, OW) aus, die es Berufsleuten aus der Landwirtschaft,
dem Bausektor sowie Handwerkerinnen und Handwerkern auf Montage erlaubt, sich in
Gastrobetrieben zu verpflegen. Dies hatte zuvor auch die Petition «Beizen für Büezer»
gefordert. 

Ein weiteres medial stark diskutiertes Thema betraf die Rolle der Covid-19-Task Force.
Die Kommissionsmehrheit wollte die Mitglieder der Task Force im Covid-19-Gesetz zur
Wahrung ihres Rahmenmandats verpflichten. Demnach sollte die nach aussen
gerichtete Kommunikation der Task Force nur noch durch deren Präsidentinnen oder
Präsidenten erfolgen, während die übrigen Mitglieder bei öffentlicher Kommunikation
deklarieren müssten, dass dies ausserhalb ihres Mandats geschehe. Dies sei gemäss
Kommissionssprecher Regazzi nötig, zumal die Task Force ihr Mandat überschreite oder
gar missbrauche, wenn sie den Bundesrat öffentlich belehre oder das Parlament
kritisiere. Eine Minderheit Rytz, welche die Streichung dieser Regelung beantragte,
fürchtete den Glaubwürdigkeitsverlust einer «aufgeklärte[n], liberale[n] Demokratie […],
wenn sie der Wissenschaft einen Maulkorb umhängen will und naturwissenschaftliche
Tatsachen ignoriert». Balthasar Glättli (gp, ZH) stellte zudem den Nutzen davon, die
bisherige kritisierte Regelung telquel ins Covid-19-Gesetz aufzunehmen, in Frage. Mit
116 zu 78 Stimmen (bei 1 Enthaltung) setzten sich SP, GPS, GLP und eine Mehrheit der
Mitte-Fraktion durch und lehnten die entsprechende Bestimmung der
Kommissionsmehrheit ab. Erfolglos blieb auch eine ergänzende Forderung von David
Zuberbühler (svp, AR), den Zugang zu den bundesrätlichen Medienkonferenzen in der
Corona-Thematik allen Schweizer Medien, also auch den im Bundeshaus nicht
akkreditierten kantonalen, regionalen oder lokalen Medien, zu eröffnen. Den Kantonen
komme eine wichtige Rolle zu, weshalb auch die entsprechenden Medien die
Möglichkeiten für direkte Rückfragen haben müssten. 

Nicht nur an der Kommunikation durch die Task Force, auch an der Berechnung der
Covid-19-Zahlen störte sich die Kommissionsmehrheit. Entsprechend forderte sie,
dass in die Berechnung der Positivitätsrate neu auch die Resultate von Massentests in
Unternehmen einfliessen sollten. Bisher waren diese nicht integriert worden, weil man
gemäss Bundesrat Berset die administrativen Hürden für die Unternehmen nicht habe
vergrössern wollen. Zudem solle über rückwirkende Korrekturen der Covid-19-
Kennzahlen «offen und transparent» informiert werden. Damit solle die Sicherheit und
die Sichtbarkeit der vorhandenen Informationen gewährleistet werden, argumentierte
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Regazzi. Zudem wollte ein Einzelantrag Humbel (cvp, AG) zur Berechnung der
Positivitätsrate ausschliesslich auf PCR-Tests setzen. Eine Minderheit Gysi (sp, SG) tat
diese Anträge der Kommissionsmehrheit und von Ruth Humbel jedoch als
Mikromanagement ab und setzte sich mit dieser Ansicht auch durch. 
Darüber hinaus störten sich die Kommission sowie Thomas Aeschi, Thomas Burgherr
und Nicolo Paganini (mitte, SG) auch allgemein an den Masszahlen, auf denen der
Bundesrat seine Entscheidungen basierte. Die WAK-NR schlug deshalb vor, die zu
berücksichtigenden Masszahlen im Gesetz festzuhalten und dem Bundesrat die
Verwendung eines Ampelsystems mit Grenzwerten, welche eine Verschärfung oder
Lockerung der Massnahmen anzeigen sollten, festzuschreiben. Diese Liste von
Masszahlen der Kommission wollten die Minderheiten- und Einzelanträge weiter
einschränken. Gesundheitsminister Berset wehrte sich insbesondere gegen das
Ampelsystem, zumal der Bundesrat anfänglich Automatismen ausprobiert habe, aber
schnell festgestellt habe, dass er Flexibilität brauche. Stattdessen setze man auf
Richtwerte als Entscheidungshilfen, aber nicht als automatische
Entscheidungsgrundlagen. Zudem seien eben – wie zum Beispiel Thomas Aeschi seine
Forderung, auf die Berücksichtigung der Positivitätsrate zu verzichten, begründet hatte
– die Zahlen nicht immer korrekt; entsprechend brauche es einen «Strauss von
unterschiedlichen Kriterien, und dann braucht es einfach gesunden Menschenverstand
[...], um zu versuchen, einen Entscheid zu fällen». Sowohl der Mehrheitsantrag als auch
sämtliche Minderheits- und Einzelanträge zu diesem Thema wurden abgelehnt, womit
es bei der bundesrätlichen Fassung blieb. 
In eine ähnliche Richtung ging die Idee der Kommissionsmehrheit, dem Bundesrat
Massnahmen wie Contact Tracing, ein tägliches Monitoring als Entscheidungsgrundlage,
Orientierung an nationalen und internationalen Erfahrungen, die Erstellung eines
Impfplans oder Möglichkeiten für Quarantänelockerungen vorzuschreiben. Trotz
Ablehnungsantrag des Bundesrates stimmte die grosse Kammer dieser Regelung zu.
Eine Minderheit Martullo-Blocher (svp, GR) und ein Einzelantrag Addor wollten darüber
hinaus den Bundesrat bei der Ergreifung weiterer Massnahmen mit bedeutenden
volkswirtschaftlichen Auswirkungen dazu zwingen, vorgängig die Zustimmung der
zuständigen parlamentarischen Kommissionen einzuholen. Als Alternative schlug
Philipp-Mathias Bregy (cvpo, VS) in Übereinstimmung mit den parlamentarischen
Initiativen 20.418 und 20.414 vor, eine neue gemeinsame Kommission beider Räte zu
schaffen, die Empfehlungen an den Bundesrat ausspricht, die Sachkommissionen
informiert und die bundesrätlichen Massnahmen evaluiert. Die «politische Eskalation»
verdeutliche die Notwendigkeit einer «zusätzliche[n] legislative[n] Institution». Der
Nationalrat lehnte den Minderheitsantrag Martullo-Blocher sowie den Einzelantrag
Addor ab, während Philipp-Mathias Bregy seinen Antrag zurückzog. Stattdessen folgte
der Nationalrat einem Vorschlag des Ständerates, wonach neu nicht mehr «die
Kantone», also faktisch die KdK/GDK, sondern die einzelnen Kantonsregierungen in die
Entscheidungen einbezogen werden müssen. Dagegen hatte sich der Bundesrat
gewehrt, zumal es ihm wichtig sei, eine konsolidierte Meinung der Kantone anzutreffen.

Daneben beschäftige den Rat insbesondere auch die Frage der Impfungen, respektive
der Folgen für die Geimpften und Ungeimpften. Der Ständerat wollte bei mit
zugelassenen Covid-19-Impfstoffen Geimpften auf Quarantänemassnahmen verzichten,
was die Kommissionsmehrheit jedoch streichen wollte, zumal nicht alle Impfstoffe
gleich wirksam seien und die Regelung Ungleichheiten schaffe. Eine Minderheit Aeschi,
die dem Ständerat beipflichten wollte, setzte sich äusserst knapp mit 96 zu 96 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) und Stichentscheid von Präsident Aebi (svp, BE) durch. Mit
Minderheits- und Einzelanträgen wollten Thomas Aeschi und Jean-Luc Addor zudem
sicherstellen, dass niemand zu einer Impfung gezwungen oder aufgrund einer
fehlenden Impfung diskriminiert werden darf und die entsprechenden Impfdaten
ausschliesslich für medizinische Zwecke genutzt werden dürfen. Für die Kommission
sprach sich Esther Friedli gegen eine solche Einschränkung aus, zumal diesbezüglich
zuerst noch viele offene Fragen geklärt werden müssten. Die grosse Kammer lehnte
beide Anträge ab und sprach sich stattdessen für zwei Anträge von Regine Sauter (fdp,
ZH) und Lorenz Hess (bdp, BE) aus, wonach der Bundesrat ein international kompatibles
Covid-19-Zertifikat – einen Impf- und Testnachweis (Sauter) –  respektive die
rechtlichen Grundlagen für ein solches Zertifikat (Hess) erstellen sollte. 

Auch eine Ausweitung des vereinfachten Verfahrens zur Unterschriftenbeglaubigung
auf Volksinitiativen hiess der Nationalrat gut. Schliesslich war auch ein
Minderheitsantrag Glättli auf Verpflichtung der Kantone zu Contact Tracing und auf
Gewährung von Bundesgeldern zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Contact
Tracing-Systems erfolgreich. 

01.01.65 - 01.01.24 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im medial viel diskutierten ersten Block waren somit nur sehr wenige Anträge
erfolgreich: In den meisten Fällen folgte der Nationalrat hier dem Ständerat. Erfolglos
blieben sämtliche Kommissionsanträge, welche die Handlungsfreiheit des Bundesrates
einschränken wollten.

Im zweiten Block, dem gemäss Finanzminister Maurer «teuersten Teil der Vorlage»,
beschäftigte sich der Nationalrat mit den Härtefall-Massnahmen für Unternehmen und
den Verpflichtungskrediten. Dabei bereiteten die Anträge der Kommissionsmehrheit
dem Finanzminister ziemlich sicher Kopfzerbrechen, beantragte sie doch
Mehrausgaben von insgesamt CHF 9 Mrd. Wie bereits in früheren Debatten zum Covid-
19-Gesetz verwies Finanzminister Maurer nochmals darauf, dass der Bund nicht
sämtliche entgangenen Einnahmen, sondern lediglich Härtefälle abgelten könne – die
hier gestellten Anträge würden aber weit über eine Härtefallabgeltung hinausgehen.
Überdies prophezeite er mögliche Rechtsstreitigkeiten in anderen Bereichen, die
weniger grosszügig behandelt würden, zum Beispiel bei den KAE, Studierenden oder
Lernenden. Dabei kritisierte er auch das Vorgehen der Kommission, die teilweise
«wirklich faktenfrei» gehandelt habe, indem sie Entscheidungen getroffen habe, ohne
deren Kosten zu kennen. Nun seien die Kosten aber bekannt, weshalb die
Entscheidungen korrigiert werden müssten. Schliesslich verwies er auf die Beteiligung
der Kantone an diesen Entscheidungen und auf deren starke Belastung durch die
Mehrausgaben. Neben dem Finanzminister störte sich auch die SVP an diesen
Zusatzausgaben und forderte in mehreren Minderheitsanträgen einen Verzicht auf eine
Aufstockung der Härtefallmassnahmen. Er begreife nicht, «dass man auf der einen
Seite, bei den gesundheitspolitischen Massnahmen, dem Bundesrat vollumfänglich
vertraut und daran nichts ändern will, während man auf der anderen Seite den
finanzpolitisch austarierten Stützungsmassnahmen dann derart misstraut», fasste
Albert Rösti (svp, BE) den Unmut der SVP zusammen. Im Gegenzug verwies Esther Friedli
für die Kommissionsmehrheit auf die Probleme bei den Härtefallprogrammen. Diese
habe man nun erkannt und müsse sie folglich beheben.
Die folgende Beratung des zweiten Blocks wurde dann in der Tat zum Albtraum des
Finanzministers. In einem ersten Schritt beschloss der Nationalrat, Härtefallhilfen
unabhängig vom Gründungsdatum der Unternehmen zu sprechen. Der Bundesrat hatte,
unterstützt vom Ständerat, vorgeschlagen, Unternehmen, die nach dem 1. Oktober 2020
gegründet worden waren, nicht zu unterstützen, weil diese mit einem Anstieg der
Covid-19-Erkrankungen hätten rechnen müssen. Der Finanzminister beschilderte diese
Zusatzausgabe der Kommissionsmehrheit mit CHF 300 Mio. 
Darüber hinaus entschied sich der Nationalrat, Härtefallhilfen neu auch Unternehmen,
deren Umsatz während der Covid-19-Pandemie 75 statt 60 Prozent des
durchschnittlichen Umsatzes beträgt, zukommen zu lassen. Gleichzeitig sollten nicht
mehr die gesamte Vermögens- und Kapitalsituation der Unternehmen, sondern nur
noch ihre ungedeckten Fixkosten berücksichtigt werden. In der Praxis sei festgestellt
worden, dass auch Unternehmen mit einem Umsatz leicht unter 75 Prozent des
früheren Umsatzes grosse Probleme hätten und ebenfalls Härtefallunterstützung
benötigten, um überleben zu können. Die Konzentration auf die nicht gedeckten
Fixkosten begründete die Kommissionsmehrheit damit, dass aufgrund der
Berücksichtigung der Vermögens- und Kapitallage «vor der Krise gesunde Unternehmen
faktisch erst unterstützt werden, wenn sie schon fast in Konkurs sind». Dieser
Entscheid des Nationalrats koste CHF 3.5 Mrd., rechnete der Finanzminister vor, damit
würden 17'000 zusätzliche Betriebe berücksichtigt. 
Etwa CHF 500 Mio. würde der Antrag der Kommissionsmehrheit kosten, die vom
Ständerat geschaffene Pflicht zu streichen, wonach sich Eignerinnen und Eigner von
Unternehmen an den Härtefallleistungen beteiligen müssen, wenn diese CHF 5 Mio.
übersteigen. «Wer ein Härtefall ist, hat ja wohl kaum noch Möglichkeiten, Eigenmittel
einzubringen», argumentierte Esther Friedli für die Kommission und verwies auf die
Ungleichbehandlung gegenüber Unternehmen mit tieferem Jahresumsatz. Auch diesen
Vorschlag der Kommissionsmehrheit nahm der Nationalrat an.
Eine Gewinnbeteiligung des Bundes bei denjenigen Unternehmen mit Jahresumsatz von
über CHF 5 Mio., die A-Fonds-perdu-Beiträge erhalten hatten, hatte der Ständerat tags
zuvor eingeführt. Im Geschäftsjahr der entsprechenden Härtefallhilfe sollen die
Unternehmen in der Folge ihren gesamten Gewinn (maximal jedoch den Betrag, den sie
vom Bund erhalten hatten minus CHF 1 Mio.) dem Bund abgeben müssen. Dagegen
wehrte sich eine Minderheit Badran (sp, ZH), die auf die Definition von «A Fonds
perdu» hinwies, die entsprechenden Leistungen als «Abgeltung für unverschuldeten
Schaden» verstand und sich dagegen wehrte, Unternehmen, die fleissig arbeiteten,
dafür zu bestrafen. Damit würge man Investitionen in die Zukunft ab. Finanzminister
Maurer zeigte gewisses Verständnis für die Argumentation von Badran, sorgte sich
jedoch insbesondere um die Akzeptanz dieser Massnahmen in der Bevölkerung. Auch
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hier zeigte sich der Nationalrat grosszügig und folgte dem Antrag Badran, der die
entsprechenden Rückzahlungen auf Unternehmen ab einem Jahresumsatz von CHF 250
Mio. beschränken wollte. 
Überdies folgte die Mehrheit des Nationalrats dem Ständerat auch bezüglich der
Erhöhung der Höchstbeiträge bei den Härtefallhilfen für Unternehmen mit einem
Umsatzrückgang von über 70 Prozent – eine Minderheit Aeschi hatte 80 Prozent
gefordert. Finanzminister Maurer hatte die Zusatzkosten der beiden Anträge auf CHF
540 Mio. (Mehrheit) und CHF 470 Mio. (Aeschi) beziffert und deren Ablehnung
beantragt. 
Damit hatte der Nationalrat in wenigen Geschäften Zusatzausgaben in Milliardenhöhe
geschaffen. Der Finanzminister sprach einige Tage später davon, dass sich der
Nationalrat «in einen Ausgabenrausch gesteigert» habe – zum Ende der Beratung des
Covid-19-Gesetzes durch den Nationalrat beliefen sich die Zusatzausgaben auf fast CHF
10 Mrd.

Doch nicht nur aus monetären Gründen lehnte der Bundesrat verschiedene von der
Kommissionsmehrheit in diesem Block vorgeschlagene Anträge ab. So störte sich
beispielsweise der Finanzminister bezüglich der von der Kommissionsmehrheit
vorgeschlagenen Präzisierung des Dividendenverbots weniger an deren Kosten als
daran, dass damit im Vollzug Rechtsunsicherheit geschaffen würde – Maurer sprach gar
von einem «Gummiparagrafen». So sollten zwar die Ausschüttung von Dividenden und
die Rückerstattung von Kapitaleinlagen verboten bleiben, aber Ausschüttungen mit
Finanzierungscharakter, für Nachfolgelösungen oder an nicht-mitarbeitende
Familienangehörige, Darlehen oder Lohnvorschüsse erlaubt bleiben. Die aktuelle
Regelung war vor weniger als drei Monaten beschlossen worden, dennoch sprach sich
die Mehrheit des Nationalrats gegen den Widerstand von SVP und FDP für die Änderung
aus. 
Eine weitere Änderung an Massnahmen, die erst gerade in der letzten Session
beschlossen worden waren, schlug die Kommissionsmehrheit beim Handlungsspielraum
der Kantone vor. So hatte das Parlament im Dezember entschieden, dass die Kantone
bei den Härtefallmassnahmen nur Mindestanforderungen des Bundes einhalten
müssen. Nun sollte jedoch eine Pflicht für den Bund zu einer koordinierten Umsetzung
der Massnahmen und für Mindeststandards der Leistungen geschaffen werden. Darüber
zeigte sich der Finanzminister ziemlich verärgert: «Meiner Meinung nach ist dieser
Absatz so ziemlich das Dümmste, was Sie jetzt noch machen können». Der Bund sei seit
dem 1. Dezember 2020 gemeinsam mit den Kantonen dabei, die entsprechenden
Massnahmen auszuarbeiten – das Vorgehen erfolge somit bereits koordiniert. Es habe
lange gedauert, nun sei man aber soweit; folglich mache es keinen Sinn, die Kantone zu
zwingen, jetzt noch einmal von vorne zu beginnen. Die Kommissionsmehrheit störte
sich jedoch an den unterschiedlichen kantonalen Regelungen und setzte sich mit ihrer
Forderung im Nationalrat gegen die SVP, fast die ganze Mitte-Fraktion und einzelne
Mitglieder der FDP-Fraktion durch. 
Abgelehnt wurden hingegen zahlreiche Minderheitsanträge in diesem Block, etwa eine
Minderheit Grossen für eine Erleichterung der Anspruchsvoraussetzungen für
Unternehmen mit sehr hohen Umsatzausfällen, einer Minderheit Regazzi für eine neue
Unterstützungsmassnahme in Form von A-Fonds-perdu-Beiträgen für Betriebe, die
aufgrund von behördlichen Anordnungen geschlossen worden waren, oder eine weitere
Minderheit Grossen für eine Wiederaufnahme des Solidarbürgschaftsprogramms.
Einsparungen konnte der Finanzminister schliesslich aufgrund eines Einzelantrags
Markwalder (fdp, BE) verzeichnen: Darin wurde gefordert, dass die A-Fonds-perdu-
Beiträge maximal den belegten ungedeckten Fixkosten entsprechen dürfen, bei
Unternehmen mit über CHF 250 Mio. Jahresumsatz maximal 30 Prozent der
ungedeckten Fixkosten. Damit sollten die Härtefallhilfen auf KMU fokussiert werden, da
diese auch besonders stark von den Restriktionen betroffen seien. Zudem sollte eine
staatliche «Überentschädigungen» verhindert werden. Gegen den Willen von SP, GLP
und GP nahm der Rat diesen Antrag an. 
Nicht umstritten war in diesem Block hingegen die Frage zu den Härtefallmassnahmen:
Diesbezüglich schlug der Bundesrat vor, die finanzielle Beteiligung des Bundes an den
Härtefallmassnahmen nicht mehr im Rahmen des Covid-19-Gesetzes, sondern neu in
einem separaten Bundesbeschluss über die Finanzierung der Härtefallmassnahmen zu
regeln. Mit diesem sollte ein Verpflichtungskredit von CHF 8.2 Mrd. genehmigt werden,
wobei CHF 4.2 Mrd. für Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis CHF 5 Mio., CHF 3
Mrd. für grössere Unternehmen und CHF 1 Mrd. als Bundesratsreserve eingesetzt
werden sollten. Mit 192 zu 4 Stimmen nahm der Nationalrat den neuen Bundesbeschluss
deutlich an. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 

In einem dritten Block zum Thema «Arbeitslosenversicherung» vertrat
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Wirtschaftsminister Parmelin die Position des Bundesrates. Bei den Bestimmungen im
Bereich der ALV lagen verschiedene Änderungsanträge vor. Der Bundesrat hatte
vorgeschlagen, die Höchstdauer für Kurzarbeitsentschädigung zu erhöhen, zumal
Unternehmen, die seit März 2020 ohne Unterbrechung auf KAE angewiesen waren, die
bisherige Höchstdauer Ende August 2021 erreichen würden. Nach dem Ständerat
sprach sich auch der Nationalrat für die Erhöhung aus. Überdies schlug der Bundesrat
eine Streichung der Voranmeldefrist für KAE und rückwirkende
Anmeldungsmöglichkeiten ab dem 18. Dezember 2020 vor, die WAK-NR wollte diese
Rückwirkung bereits ab dem 1. September 2020 ermöglichen und gleichzeitig bis Ende
April 2021 beschränken. Die Unternehmen seien im Dezember 2020 von den schnellen
Schliessungen «überrumpelt» worden, betonte Bundesrat Parmelin, nun sollten sie die
verpassten Anmeldungen nachholen können. Um die kantonalen Ämter zu schonen,
begrenzte der Bundesrat die Rückwirkung aber stärker als die Kommissionsmehrheit,
die sich in dieser Frage jedoch durchsetzte. 
Bezüglich der ordentlichen Leistungen der ALV wollte die Kommissionsmehrheit in
Übereinstimmung mit dem Bundesrat und dem Ständerat 66 zusätzliche ALV-Taggelder
für die Monate März bis Mai 2021 schaffen, um der schwierigen Arbeitsmarktsituation
Rechnung zu tragen. Eine Minderheit Ryser (gp, SG) wollte jedoch auch die Monate
Januar und Februar in diese Bestimmung aufnehmen und die zusätzliche Anzahl
Taggelder auf 107 erhöhen. Damit würden auch Personen unterstützt, die im Januar
ausgesteuert wurden, zumal diese in der Folge kaum Stellen im Detailhandel oder im
Gastgewerbe hätten finden können. «Wären [diese Personen] erst im März ausgesteuert
worden, würden sie von einer Verlängerung profitieren», begründete Ryser den Antrag.
Bundesrat Parmelin und mit ihm auch die Mehrheit des Nationalrats lehnten diese
rückwirkende Massnahme aus Rücksicht auf die ohnehin schon überlasteten
Durchführungsstellen und auf die zusätzlichen Kosten von CHF 1.3 Mrd. ab. Die
Kommissionsmehrheit setzte sich diesbezüglich durch. 
Neben diesen Änderungsvorschlägen des Bundesrates lagen erneut zahlreiche Anträge
links-grüner Minderheiten auf einen Ausbau der KAE vor. Im Zentrum stand
diesbezüglich die Aufstockung der KAE auf 100 Prozent für Einkommen bis CHF 3'470,
wie sie im Dezember 2020 temporär bis Ende März 2021 geschaffen worden war. Eine
Minderheit Ryser verlangte in Übereinstimmung mit mehreren Motionen, die Grenze für
einen 100-prozentigen Anspruch auf CHF 4'000 zu erhöhen. Es habe sich gezeigt, dass
die bisherige Grenze gerade für Familien zu tief liege, «das zieht eine Familie unter die
Armutsgrenze». Ein Einzelantrag von Flavia Wasserfallen (sp, BE) verlangte gar 100-
prozentige KAE für Einkommen bis CHF 4'412, dem Medianlohn im Gastgewerbe. Der
Bundesrat verwies hingegen auf die wachsende Ungleichheit bei der Entschädigung von
Arbeitslosen und Personen mit KAE und lehnte nicht nur die Erhöhung des
entsprechenden Grenzbetrags, sondern auch die Verlängerung dieser Erhöhung bis
Ende Dezember 2021 ab. Thomas Aeschi verwies in der Begründung seines
Minderheitsantrags, mit dem er die entsprechende Regelung im März 2021 auslaufen
lassen wollte, erneut auf die Öffnung der Gastronomie, welche eine solche Lösung
überflüssig mache. Für die Kommission betonte Esther Friedli, dass noch immer viele
Arbeitnehmende von Kurzarbeit betroffen seien und diese Massnahme folglich bis Ende
Juni 2021, nicht aber bis Ende 2021 weiterlaufen soll. Diesem Votum pflichtete der
Nationalrat bei und verlängerte die Dauer der bisherigen Lösung auf Ende Juni 2021.
Sämtliche Minderheitsanträge lehnte er folglich ab. 
Stattdessen sah eine Minderheit Bendahan (sp, VD) ein Dividendenverbot für den
Zeitraum des Bezugs von KAE vor: Solange ein Unternehmen von öffentlichen Geldern
profitiere, sollten die Aktionärinnen und Aktionäre keine Dividende erhalten,
argumentierte er. Bisher bestand ein Dividendenverbot bereits beim Bezug von
Härtefallhilfe. Bundesrat Parmelin verwies denn auch darauf, dass KAE keine
Subvention, sondern eine Versicherungsleistung seien. Da damit insbesondere die
Arbeitsplätze erhalten werden sollen, wäre eine Regelung, gemäss der ein Unternehmen
zwischen Kurzarbeit und Dividendenzahlungen wählen muss, kontraproduktiv. Zudem
müssten die Unternehmen gerade jetzt Investoren anlocken können. Wie bereits der
Ständerat bei der Schaffung des Covid-19-Gesetzes sprach sich nun auch der
Nationalrat gegen eine solche Regelung aus, die von der SP, der GP und zwei Mitgliedern
der GLP unterstützt wurde. 
Auf grossen Widerstand stiess schliesslich der Vorschlag der Kommissionsmehrheit, zur
Stärkung des Detailhandels an 12 zusätzlichen Terminen Sonntagsverkäufe durchführen
zu können. Deutliche Worte fand die Sprecherin des Minderheitsantrags, Prisca Birrer-
Heimo, die den Antrag als «zynisch» und als «Missbrauch der Covid-19-Gesetzgebung»
bezeichnete. Das Verkaufspersonal, das unter normalen Bedingungen sehr viel leiste,
habe während der Pandemie «noch einen zusätzlichen Effort für die Versorgung mit
Grundnahrungsmitteln geleistet». Dafür seien sie in der ersten Welle beklatscht
worden, während man nun von ihnen verlange, noch verstärkt am Sonntag zu arbeiten.
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Und dies ohne dass die Sozialpartner konsultiert worden seien. Auch
Wirtschaftsminister Parmelin verwies auf den starken Widerstand gegen Sonntagsarbeit
in Teilen der Bevölkerung und empfahl den Verzicht auf eine solche Regelung. Knapp
setzten sich die Minderheit und der Bundesrat mit 96 zu 93 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) durch, womit der Nationalrat zusätzliche Sonntagsverkäufe ablehnte. 
In der Folge sprach sich der Nationalrat mit 139 zu 54 Stimmen (bei 1 Enthaltung) dafür
aus, dem ALV-Ausgleichsfonds CHF 6 Mrd. zur Deckung der Kosten für KAE für die Jahre
2020 und 2021 zukommen zu lassen und die entsprechende Ausgabenbremse zu lösen.
Damit sollte verhindert werden, dass sich der ALV-Fonds überschuldet und die
automatische Schuldenbremse in Kraft tritt. Einzig die Mitglieder der SVP lehnten die
entsprechende Regelung ab respektive enthielten sich der Stimme. 

In einem vierten Block behandelte der Nationalrat sämtliche übrigen im Covid-19-
Gesetz geregelten Aspekte der Pandemie. 
Bei den Geschäftsmieten etwa beantragte eine Minderheit Badran, die
Kündigungsfristen bei Mietzinsrückständen auf 90 Tage und bei Pachtzinsrückständen
auf 120 Tage zu verlängern. Im Dezember 2020 sei das Parlament davon ausgegangen,
dass Vermietende und Mietende eine Lösung finden würden, was eine gesetzliche
Regelung unnötig gemacht hätte – dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. Insbesondere
grosse Vermietende hätten sich in der Folge «darauf berufen, dass das Parlament hier
offensichtlich keine Einigung wünsche», und den Mietenden bei Verzug mit Kündigung
gedroht. Man müsse nun die Mietenden «bis zum Eintreffen der Härtefallgelder» vor
Kündigungen schützen. Finanzminister Maurer erachtete diese Regelung als mit dem
Covid-19-Gesetz nicht kompatibel, zumal entsprechende Härtefälle in der
Härtefallverordnung geregelt seien – das Anliegen solle folglich dort aufgenommen
werden. Die Minderheit setzte sich jedoch mit 98 zu 90 Stimmen (bei 6 Enthaltungen)
durch. 

Daneben beantragte die Kommissionsmehrheit, die Übernahme von Betriebsstätten
durch ausländische Käuferinnen und Käufer erneut einer Bewilligung zu unterstellen.
Damit solle verhindert werden, dass ausländische Personen die Notverkäufe von
Betrieben während der Pandemie nutzten und dadurch viele Objekte in der Schweiz in
fremde Hände gerieten. Bundesrat Maurer lehnte eine solche Regelung im Covid-19-
Gesetz ab, nicht zuletzt, weil diese Regelung nur bis zum 31. Dezember 2021 in Kraft
sein würde – anschliessend tritt das Gesetz ausser Kraft. Zudem könne eine solch
gravierende materielle Änderung nicht ohne Vernehmlassung und breite Abstützung ins
Gesetz aufgenommen werden. Schliesslich verwies er auf die parlamentarische
Initiative 21.400, der die RK-NR bereits Folge gegeben hatte. Einen Minderheitsantrag
Leo Müller (mitte, LU) auf Streichung der Massnahme war anfangs erfolgreich, nach
einem Ordnungsantrag und einer Wiederholung der Abstimmung sprach sich der
Nationalrat mit 113 zu 80 Stimmen (bei 1 Enthaltung) jedoch für die von der
Kommissionsmehrheit vorgeschlagene Regelung aus. 

Im Kulturbereich wollte die Kommissionsmehrheit dem Ständerat beipflichten, der die
bisher geltende Beschränkung der Höhe der Kulturleistungen aufheben wollte. Man
brauche hier analog zu den Härtefallhilfen Flexibilität, argumentierte Esther Friedli.
Finanzminister Maurer fürchtete sich jedoch davor, mit dieser Ausweitung «Tür und Tor
für Forderungen» zu öffnen. Die Mehrheit setzte sich aber gegen einen
Minderheitsantrag Aeschi, der bei der bisherigen Regelung bleiben wollte, durch und
strich die Beschränkung für Härtefallhilfen im Kulturbereich. Zudem beantragte die
Kommissionsmehrheit, bei der Hilfe für Kulturschaffende die Freischaffenden
ausdrücklich zu erwähnen, was eine weitere Minderheit Aeschi ablehnte. Der
Finanzminister verwies auf die schwierige Definition von «freischaffende[n]
Angestellte[n]» und betonte, dass die selbständigerwerbenden Freischaffenden bereits
Anspruch auf den Corona-Erwerbsersatz, Ausfallentschädigung und Notfallhilfe hätten.
Auch hier setzte sich die Kommissionsmehrheit jedoch durch. 
Darüber hinaus schuf der Nationalrat einen von der Kommissionsmehrheit
vorgeschlagenen Paragraphen, der eine Ausfallentschädigung für abgesagte oder
verschobene Veranstaltungen, Messen, Gewerbeausstellungen und Jahrmärkte
zwischen dem 1. Juni 2021 und dem 30. April 2022 vorsah. Damit wollte die
Kommissionsmehrheit einen «Schutzschirm für die Veranstaltungsbranche», wie es
Esther Friedli nannte, schaffen. Dies sollte Kulturunternehmen zur Planung neuer
Veranstaltungen motivieren. Der Finanzminister bekundete zwar seine Sympathie für
die Idee, verwies aber erfolglos auf die daraus resultierenden Vollzugsprobleme. 
Angenommen wurde überdies ein Verbot finanzieller Beiträge an kantonale
Grundeinkommen, womit die Kommission insbesondere die Bundesfinanzierung des
Zürcher Modells der Ausfallentschädigung für Kulturschaffende verhindern wollte.
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Jedoch entsprächen weder das Zürcher noch das Basler Modell einem
Grundeinkommen, betonte Prisca Birrer-Heimo, die diesen Artikel wieder streichen
wollte. Durch die Annahme eines befristeten Pauschalbetrags solle lediglich eine
administrative Erleichterung geschaffen werden. Zudem widerspreche der in diesem
Artikel ebenfalls vorgeschriebene detaillierte Nachweis der finanziellen Einbussen der
bisherigen Praxis, wonach finanzielle Einbussen nur plausibilisiert werden müssen.
Knapp setzte sich die Kommissionsmehrheit mit 100 zu 92 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
durch. 
Einig waren sich Kommissionsmehrheit und Bundesrat schliesslich bei der Frage der
Rückwirkung im Kulturbereich: Hier gäbe es eine Lücke in der bisherigen Gesetzgebung,
die durch eine Rückwirkungsklausel geschlossen werden müsse, erklärte der Bundesrat
und der Nationalrat stimmte ihm zu.

Bei den Härtefallmassnahmen für Sportklubs hatte sich der Ständerat zuvor
entschieden, auf die für den Erhalt von A-Fonds-perdu-Beiträgen nötigen
Einkommensreduktionen bei den Sportklubs zu verzichten. Dieses Vorgehen
unterstützte eine Minderheit Regazzi gegen den Willen der Kommissionsmehrheit,
welche die Einkommensreduktionen beibehalten wollte. Regazzi verwies auf die
Probleme von Klubs mit geringerem Budget. Diese müssten Verträge mit ihren
Topspielern auflösen, welche den Klub in der Folge ablösefrei verlassen könnten,
wodurch diesem Transfereinnahmen entgingen und er an Wettbewerbsfähigkeit
verliere. Deshalb hätten auch kaum Super League-Klubs entsprechende Anträge
gestellt. Mit 130 zu 48 Stimmen blieb der Nationalrat zwar deutlich bei der im Dezember
2020 getroffenen Regelung, der Minderheitsantrag fand jedoch in allen Fraktionen
Zustimmung. 

Im Medienbereich hatte der Ständerat zuvor eine Möglichkeit zur Unterstützung für
private Radio- und Fernsehunternehmen geschaffen, welche auch in der Kommission
nicht umstritten war. Jedoch verlangte eine Minderheit I Rytz statt einer Kann-
Formulierung eine Verpflichtung, während eine Minderheit II Birrer-Heimo die
entsprechenden Zahlungen nicht aus der RTVG-Abgabe tätigen wollte. Regula Rytz
verwies insbesondere auf die Corona-bedingt fehlenden Werbeeinnahmen der
Medienunternehmen, deren Einnahmen trotz zunehmender Mediennachfrage sänken.
Prisca Birrer-Heimo wehrte sich dagegen, dass die privaten Haushalte die
Medienunterstützung durch eine Erhöhung der RTVG-Abgabe finanzieren müssten. Der
Nationalrat lehnte die Änderungsvorschläge von Rytz und Birrer-Heimo indes ab und
folgte damit dem Ständerat. 

Neu hinzugekommen war im Covid-19-Gesetz eine Regelung für Kitas. So schlug der
Bundesrat in Übereinstimmung mit der angenommenen Motion 20.3917 Finanzhilfen für
Kantone vor, welche die entgangenen Betreuungsbeiträge von öffentlich geführten
Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung übernommen hatten. Eine
Minderheit Aeschi lehnte die neue Finanzhilfe ab, scheiterte damit jedoch.

In diesem vierten Block behandelte der Nationalrat auch das Thema des
Erwerbsersatzes. Im Dezember hatte das Parlament die Zugangsgrenze zu EO von
Umsatzeinbussen von 55 Prozent auf 40 Prozent reduziert, nun wollte die WAK-NR
einen Schritt weitergehen und Selbständigerwerbstätigen ab Umsatzeinbussen von 20
Prozent Erwerbsersatz bezahlen. Eine Minderheit Mettler (glp, BE) forderte überdies,
die Geltungsdauer des Erwerbsersatzes von Ende Juni 2021 bis Ende Dezember 2021 zu
verlängern. Einmal mehr verwies Minderheitensprecher Aeschi auf die Kosten von
«mehrere[n] hundert Millionen Franken» – CHF 200 Mio. bis Ende Juni 2021, gar
zwischen CHF 600 Mio. und CHF 1 Mrd. bis Ende 2021, wie der Finanzminister daraufhin
auswies. Die Kommissionsmehrheit setzte sich jedoch mit dem Argument durch, dass
auch Personen mit Erwerbsausfall bis 20 Prozent «in ihrer Erwerbstätigkeit als
massgeblich eingeschränkt gelten». Erfolglos blieb hingegen der Antrag auf eine
zeitliche Verlängerung der Massnahme.
Für Diskussionen sorgte auch der Antrag, den im Dezember 2020 geschaffenen
Anspruch auf Überbrückungsleistungen für Personen, die ab dem 1. Januar 2021
ausgesteuert würden (statt erst ab dem 1. Juli 2021), wieder zu streichen. Stattdessen
wollte die Kommissionsmehrheit erreichen, dass diese Personen nicht ausgesteuert
werden, bis sie Anfang Juli 2021 ÜL beziehen können. Eine Minderheit Aeschi
beantragte hingegen, sowohl die im Dezember geschaffene Lösung zu streichen als
auch auf die neue Lösung der Kommission zu verzichten. So seien die für einen
rückwirkenden Anspruch auf ÜL nötigen Strukturen gemäss der Verwaltung noch nicht
vorhanden, unterstützte Daniela Schneeberger (fdp, BL) die Minderheit. Dennoch hiess
der Nationalrat den Antrag der Kommissionsmehrheit gut. 
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Eine Regelung für verschiedene Bereiche – KAE, EO, Härtefall, sektorielle Unterstützung
– schlug schliesslich die Kommissionsmehrheit in Übereinstimmung mit einem Antrag
der SGK-NR vor: Neu sollte ein Anspruch auf unverzügliche Vorschüsse geschaffen
werden, wenn Gesuche nicht innert 30 Tagen bearbeitet werden. Bundesrat Parmelin
verwies auf das bereits bestehende beschleunigte, summarische Verfahren bei den KAE
und betonte, eine verzögerte Auszahlung von KAE liege häufig daran, dass die von den
Unternehmen zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht vollständig seien. Er unterstrich
zudem die Schwierigkeit, später allfällige zu Unrecht bezahlte Leistungen wieder
zurückzufordern. Der Nationalrat folgte hier dem Antrag der Kommissionsmehrheit und
lehnte einen Antrag Aeschi auf Streichung ab. 

Nach über 10-stündiger Debatte schritt der Nationalrat schliesslich zur
Gesamtabstimmung zur zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes, das in der grossen
Kammer auf deutliche Zustimmung stiess: Mit 143 zu 35 Stimmen (bei 17 Enthaltungen)
nahm der Nationalrat den Entwurf an. Sämtliche Enthaltungen und ablehnenden
Stimmen stammten aus der SVP-Fraktion, von der nur zwei Personen für den Entwurf
stimmten. Als weniger kritisch erachtete die SVP-Fraktion in den Gesamtabstimmungen
den Bundesbeschluss über die Finanzierung der Härtefallmassnahmen nach dem
Covid-19-Gesetz sowie das Bundesgesetz über die obligatorische ALV und die
Insolvenzentschädigung, mit dem der ausserordentliche Beitrag 2021 an den
Ausgleichsfonds geregelt wurde: Diesen Vorlagen stimmten erneut die Mitglieder aller
anderen Fraktionen sowie 11 respektive 25 Mitglieder der SVP-Fraktion zu (150 zu 26
Stimmen (bei 16 Enthaltungen) respektive 165 zu 23 Stimmen (bei 6 Enthaltungen)). 4

Am 10. März 2021 startete der Ständerat in die Differenzbereinigung der zweiten
Revision des Covid-19-Gesetzes. Zum Einstieg betonte Kommissionssprecher Christian
Levrat (sp, FR) einerseits die Absicht der WAK-SR, dem Schwesterrat in so vielen
Punkten wie möglich zuzustimmen, um möglichst viele Differenzen zu bereinigen.
Entsprechend habe die Kommission trotz fehlender Ästhetik der Regelungen zu einigen
Änderungen Zustimmung beantragt. Andererseits unterscheide man sich jedoch vom
Nationalrat noch in der Anschauung zum Ziel der Gelder für die Unternehmen: Während
der Ständerat Härtefälle ausgleichen wolle, ziele der Nationalrat auf den Ersatz von
durch die Pandemie entstandenen Schäden. Entsprechend grösser seien auch die
Kosten des nationalrätlichen Entwurfs: Der Ständerat habe die Kosten gegenüber der
bundesrätlichen Version, welche ihrerseits bereits CHF 10 Mrd. kostete, um CHF 3 Mrd.
erhöht, der Nationalrat um weitere CHF 8 Mrd. 
In der Folge zeigte der Ständerat die von Christian Levrat angetönte Nachsicht
gegenüber dem Nationalrat und nahm einige Bestimmungen an, ohne dass sich die
Kommission davon überzeugt gezeigt hätte: «Il s'agit essentiellement de dispositions
déclaratives avec lesquelles nous pouvons vivre», erklärte der Kommissionssprecher
beispielsweise. So stimmte der Ständerat zu, dem Bundesrat vorzuschreiben, dass er
Contact-Tracing sowie ein tägliches Monitoring der Covid-Situation als
Entscheidungsgrundlage durchführen, sich an internationalen wissenschaftlichen
Erfahrungen orientieren, einen Impfplan erstellen und Alternativen zur Quarantäne
prüfen soll. Auch die Öffnung der Gastrobetriebe mit Schutzkonzepten für die
Verpflegung von Personen aus Landwirtschafts- und Bausektor sowie A-Konto-
Zahlungen im Umfang der voraussichtlichen Ansprüche zur Beschleunigung der
Verfahren hiess der Ständerat gut. Auch bei der Frage nach dem Finanzierungsanteil
des Bundes lenkte der Ständerat ein: Hier hatte er auf Antrag der
Finanzdirektorenkonferenz äusserst knapp eine Erhöhung des Bundesanteils von 70 auf
80 Prozent verlangt, pflichtete seinem Schwesterrat nach dessen Festhalten jedoch bei.
Der Nationalrat habe sich in dieser Frage sehr geeint gezeigt, hatte Christian Levrat das
Einlenken zuvor begründet. 

Einen Tag später machte sich auch der Nationalrat an die Bereinigung der Differenzen.
Auch die WAK-NR sei sich der Dringlichkeit der Vorlage bewusst und sei dem Ständerat
gemäss Kommissionssprecherin Esther Friedli deshalb ebenfalls in einigen Punkten
entgegengekommen oder habe Kompromissvorschläge gemacht. So lenkte die WAK-NR
und mit ihr der Nationalrat bei der Frage ein, welche Unternehmen von Härtefallhilfen
Gebrauch machen können. Der Ständerat hatte hier eine Unterstützung für
Unternehmen, die vor dem 1. Oktober 2020 gegründet worden waren, vorgesehen,
während der Nationalrat die Unternehmen unabhängig ihres Gründungsdatums hatte
unterstützen wollen. Auch bei der Frage, ob der Bundesrat die Umsetzung der
Härtefallhilfe der Kantone koordinieren müsse oder nicht, gab der Nationalrat seinen
Widerstand auf. Finanzminister Maurer hatte sich zuvor lautstark gegen die
nationalrätliche Forderung einer Koordination ausgesprochen, zumal die Kantone ihre
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Umsetzungsgesetzgebung nach Startschwierigkeiten mehrheitlich abgeschlossen
hätten. 
Trotz eines Minderheitsantrags Grossen (glp, BE), der die Bestimmung aufrechterhalten
wollte, strich der Nationalrat auch seine anfänglich eingefügte Regelung, wonach
Überentschädigungen ohne Nachteile für die Betroffenen zurückerstattet werden
können. Der Ständerat hatte die Regelung aus Angst vor Missbrauch abgelehnt. Darüber
hinaus hiess der Nationalrat die Umwandlung der Pflicht für den Bundesrat, für
genügend Praktikumsplätze für Schulabgängerinnen und Schulabgänger zu sorgen, in
eine Kann-Bestimmung, die Streichung einer Änderung der Lex Koller zum Schutz der
während der Pandemie aufgegebenen Betriebe vor einer Übernahme durch Personen
aus dem Ausland sowie die Kann-Formulierung für Vorschüsse bei Verzögerungen bei
den Covid-19-Hilfegesuchen gut. 

Damit waren vor der dritten Behandlung der zweiten Revision des Covid-19-Gesetzes
durch den Ständerat die grossen Fragen zum Konzept der Härtefallhilfen offen
geblieben. Das blieben sie jedoch auch nach dieser Behandlung, zumal der Ständerat in
dieser Runde keine Differenzen bereinigte. Im Gegenteil stellte er zwei
Rückkommensanträge, mit denen er zwei bereits bereinigte Aspekte ergänzen wollte.
Ein Rückkommensantrag betraf die medizinische Grundversorgung, bei der die WAK-SR
die Bestimmung, wonach der Bundesrat wichtige medizinische Güter selber beschaffen
kann, um die eigene Herstellung der Güter ergänzen wollte. Damit reagierte die
Kommission auf Zeitungsberichte, welche von Kontakten zwischen dem Bundesrat und
Moderna bezüglich einer eigenen Schweizer Impfstoff-Produktionslinie berichteten. In
diesen war die Frage aufgeworfen worden, ob überhaupt eine Rechtsgrundlage für eine
entsprechende Produktion bestehe – eine solche wollte die WAK-SR somit schaffen.
Verschiedene Sprechende störten sich in der Folge jedoch nicht an der Ergänzung
bezüglich der Impfstoffproduktion, sondern an der grundsätzlichen Regelung zur
Beschaffung von medizinischen Gütern im Allgemeinen, zumal das Parlament die
Forderung nach einer entsprechenden gesetzlichen Regelung bereits im September
2020 verabschiedet hatte (Mo. 20.3268 und Mo. 20.3906), bisher aber nichts
geschehen sei. Paul Rechsteiner (sp, SG) verwies für die SGK-SR zudem darauf, dass
diese Fragen auch ausserhalb des Covid-19-Gesetzes und damit zeitlich unbeschränkt
geklärt werden müssen. Stillschweigend nahm der Ständerat die Änderung dieser
Bestimmung an. 
Der zweite Rückkommensantrag betraf die Grundlagen für einen Nachweis der Covid-
19-Impfung, -Erkrankung oder eines Covid-19-Tests, welche der Bundesrat schaffen
sollte. Diese Regelung wollte die WAK-SR auf Vorschlag des BAG nun ausdifferenzieren
und dabei gleichzeitig die Anforderungen an den Nachweis sowie die Kostenfrage
regeln. Stillschweigend nahm der Ständerat auch diese neue Bestimmung an. 

In der letzten Runde des Differenzbereinigungsverfahrens bereinigte der Nationalrat
dann einige zentrale – und teure – Fragen im Bereich der Härtefallhilfe. 
Eine Frage war, ob Unternehmen, die einen operativen Jahresgewinn ausweisen,
Anrecht auf A-Fonds-perdu-Beiträge haben sollen. Diese Bestimmung hatte der
Ständerat zuvor zugunsten der Regelung gestrichen, wonach Unternehmen, die einen
Jahresumsatz von mindestens CHF 5 Mio. erzielen und A-Fonds-perdu-Beiträge
erhalten, ihren steuerbaren Jahresgewinn im entsprechenden Jahr zu 100 Prozent
Bund und Kanton weiterleiten müssen. Diese Regelung sei sinnvoller, zumal man
vorgängig nicht wisse, ob ein Unternehmen einen Jahresgewinn erzielen werde, hatte
Christian Levrat argumentiert. Um sicherzustellen, dass die entsprechenden Gelder bei
einer Aufgabe der Geschäftstätigkeit nicht «abgezügelt» werden, schuf der Nationalrat
eine zusätzliche Bestimmung, wonach Härtefallhilfen bei Aufgabe der Geschäftstätigkeit
sowie Verkauf oder Konkurs des Unternehmens im Geschäftsjahr zurückbezahlt werden
müssen. Obwohl Bundesrat Maurer auf die Schwierigkeit verwies, bei Konkurs die
Härtefallhilfen zurückzuzahlen, nahm der Nationalrat diese Änderung stillschweigend
an. 
Beim Dividendenverbot für mit Härtefallmassnahmen unterstützte Unternehmen hatte
der Nationalrat eine Ausnahme für Ausschüttungen zur Tilgung von
Unternehmensschulden oder bei Nachfolgeregelungen vorgesehen, für welche sich der
Ständerat jedoch nicht hatte erwärmen können. Nachdem die Verwaltung der
Kommission bestätigt hatte, dass keine Unternehmen von diesen Ausnahmeregelungen
betroffen wären, entschied sich auch der Nationalrat, diese zu streichen. 
Zudem verzichtete die grosse Kammer auch auf die Bestimmungen, wonach die A-
Fonds-perdu-Beiträge nicht mehr als 100 respektive 30 Prozent der ungedeckten
Fixkosten (bei Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger respektive mehr als
CHF 5 Mio.) betragen dürfen. Diese Bestimmung hatte der Nationalrat zuvor gegen
Streichungsanträge des Ständerats verteidigt, um eine Überentschädigung zu
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verhindern.
Schliesslich gab der Nationalrat auch seine Regelung auf, mit der er die aufgrund von
behördlichen Anordnungen geschlossenen Betriebe entschädigen wollte. Nach langen
Diskussionen folgte er damit dem Prinzip des Ständerates, wonach einzig Härtefälle zu
verhindern, aber keine Entschädigungen auszusprechen seien. 
Auch bei den Erwerbsausfallentschädigungen stimmte der Nationalrat seinem
Schwesterrat zu. Erst im Dezember hatte das Parlament die EO-Grenze für
Selbständigerwerbende von 55 Prozent – wie sie im Oktober 2020 festgelegt worden
war – auf 40 Prozent gesenkt, nun wollte der Nationalrat eine weitere Senkung auf 20
Prozent erreichen. In der letzten Differenzbereinigungsrunde hatte der Ständerat einen
Kompromissvorschlag mit 30 Prozent präsentiert, den der Nationalrat nun annahm. Es
gehe hier nicht um die ganz grossen Beträge, hatte Kommissionssprecher Levrat im
Ständerat den Kompromissvorschlag begründet, eine Minderheit des Ständerats hatte
sich jedoch dagegen gewehrt, dass man inmitten des Spiels die Spielregeln ändere. 

Obwohl der Nationalrat dem Ständerat also in zahlreichen Punkten entgegengekommen
war, konnte er nicht verhindern, dass eine Einigungskonferenz nötig wurde. Diese hatte
fünf Differenzen zu bereinigen. Im Bereich der Härtefallhilfe folgte die
Einigungskonferenz dem Konzept des Ständerates, wie es sich im Verlaufe der
Differenzbereinigung bereits angekündigt hatte. Die sicherlich teuerste Differenz betraf
die Definition eines Härtefalls. Gemäss der aktuellen Regelung galt ein Unternehmen als
Härtefall, wenn sein Jahresumsatz unter 60 Prozent des mehrjährigen Durchschnitts
lag. Der Nationalrat wollte bereits bei einem Jahresumsatz unter 75 Prozent
Härtefallgelder sprechen, während der Ständerat bei der geltenden Regelung bleiben
wollte. Auch einen Kompromissvorschlag einer Hürde bei 70 Prozent hatte die kleine
Kammer abgelehnt. Vor der Einigungskonferenz hatte der Nationalrat schliesslich
vorgeschlagen, bei der 60-Prozent-Hürde zu bleiben, aber die Hürde für Ausnahmefälle
auf 75 Prozent zu erhöhen. Auch dieses Modell konnte sich jedoch in der
Einigungskonferenz nicht durchsetzen, diese blieb beim geltenden Recht. Es wurde
befürchtet, dass die Ausnahmebestimmung, wie sie der Nationalrat zuletzt
vorgeschlagen hatte, zu grossen Umsetzungsproblemen führen würde. 
Offen war auch die Frage, ob Eignerinnen und Eigner von Unternehmen, die
Härtefallhilfen über mehr als CHF 5 Mio. beziehen, Eigenleistungen erbringen müssen,
sofern sie dazu in der Lage sind. Leistungen seit Beginn der Corona-Pandemie würden
dabei jedoch angerechnet. Eine solche Regelung hatte der Ständerat geschaffen, der
Nationalrat hatte sie jedoch abgelehnt. Zuletzt hatte der Nationalrat vorgeschlagen,
solche Massnahmen auf Unternehmen mit einem Jahresumsatz von CHF 150 Mio. zu
begrenzen, die Einigungskonferenz entschied sich jedoch für die ständerätliche
Version. Auch der vom Nationalrat ergänzte Passus, wonach Härtefallhilfen bei Aufgabe
der Geschäftstätigkeit sowie bei Konkurs oder Verkauf eines Unternehmens
zurückbezahlt werden müssen, fand an der Einigungskonferenz keinen Anklang und
wurde gestrichen. 
Bis zum Schluss offen geblieben waren jedoch nicht nur Fragen zu den Härtefallhilfen.
Wie bereits bei der ersten Revision des Covid-19-Gesetzes konnte die Frage zu den
Sportvereinen erneut erst in der Einigungskonferenz geklärt werden: Hier wollte der
Ständerat die Pflicht für die Klubs, ihre Löhne über CHF 250'000 zu senken, streichen,
um zu verhindern, dass die Klubs durch Vertragsauflösungen ihre besten Spieler
ablösefrei ziehen lassen müssen. Diesbezüglich entschied sich die Einigungskonferenz
für einen Kompromiss: Zwar sollen die Klubs die Löhne für den Erhalt von A-Fonds-
perdu-Beiträgen weiterhin senken müssen, gleichzeitig sollen aber Klubs, die ihre
Einkommen nicht reduzieren, ebenfalls maximal 50 Prozent ihrer entgangenen
Ticketeinnahmen durch Härtefallhilfen vergütet erhalten. 
Wenig umstritten war der Änderungsvorschlag des Nationalrats zur kurz zuvor vom
Ständerat neu eingefügten Bestimmung für einen Impfausweis. Dabei war der
Nationalrat einem Antrag Grossen gefolgt, der neben Covid-Tests und -Impfungen auch
Covid-Erkrankungen in die Covid-19-Zertifikate aufnehmen und damit auch den
Genesenen eine Ausweismöglichkeit geben wollte. Einstimmig übernahm die
Einigungskonferenz diese letzte Version des Nationalrats. 
Offen war darüber hinaus auch noch die Frage der Mietrückstände, mit der sich das
Parlament einmal mehr schwer tat. Der Nationalrat hatte vorgeschlagen, die Frist zur
Bezahlung von Miet- oder Pachtzinsen temporär zu verlängern und Kündigungen nach
einer Schliessungsanordnung für nichtig zu erklären. Beide Ansinnen lehnte der
Ständerat ab, bezüglich der Nichtigkeit von Kündigungen hatte der Nationalrat in seiner
letzten Beratungsrunde nachgegeben; mit der Frage der Verlängerung der Fristen
musste sich die Einigungskonferenz auseinandersetzen. Jacqueline Badran (sp, ZH)
hatte zuvor für die Minderheit noch einmal darauf hingewiesen, dass grosse
Immobilieneigentümer diese Chance nutzten, um mittelständisches Gewerbe an guten
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Lagen loszuwerden und durch zahlungskräftigere «globale Multis» zu ersetzen. Dies
müsse mit der entsprechenden Regelung verhindert werden. Der Finanzminister hatte
jedoch darauf verwiesen, dass das Problem mit den A-Fonds-perdu-Beiträgen
eigentlich gelöst sein sollte, da diese eine Zahlung der Mieten ermöglichten. Mit dem
Argument, die Stundung von Miet- und Pachtzinsen löse keine Probleme, sondern
schiebe sie lediglich hinaus, entschied sich die Einigungskonferenz, auch die
verbliebene Bestimmung zu streichen. 
Offen geblieben war auch die Frage, ob der Bund im Veranstaltungsbereich eine Art
Versicherung für zukünftige Publikumsanlässe schaffen soll. Zwar liess sich der
Ständerat vom Nutzen einer solchen Regelung, die der Nationalrat geschaffen hatte,
überzeugen, wollte sie aber auf Anlässe mit nationaler Bedeutung beschränken,
während der Nationalrat auch Anlässe mit regionaler Bedeutung unterstützten wollte.
Die Einigungskonferenz setzte folglich als Kompromiss auf Anlässe mit überkantonaler
Bedeutung. 
Schliesslich musste die Einigungskonferenz auch darüber entscheiden, ob die
Ausnahmeregelungen bei den KAE von Ende März 2021 auf Ende Juni 2021 (Ständerat)
oder Ende Dezember 2021 (Nationalrat) verlängert werden sollen. Auch hier folgte die
Einigungskonferenz dem Ständerat, stellte jedoch eine weitere Verlängerung in
Aussicht, falls diese nötig werden sollte. 

Nach kurzen Diskussionen nahm der Nationalrat den Antrag der Einigungskonferenz
mit 179 zu 9 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) an, der Ständerat sprach sich einstimmig (42
zu 0 Stimmen) für den Antrag aus. Stillschweigend wurden auch Änderungen der
Redaktionskommission gutgeheissen, während die Dringlichkeitsklausel im Nationalrat
erneut für vereinzelte Gegenstimmen sorgte. Vor den Schlussabstimmungen fassten die
Fraktionen ihre Positionen nochmals zusammen, wobei sich diese verglichen mit dem
Beginn der Debatte kaum verändert hatten: Den links-grünen Parteien gingen die
Massnahmen zu wenig weit, der SVP ging sie zu weit, doch auch die Parteien zwischen
den Polen hatten nicht sämtliche ihrer Anliegen durchsetzen können und zeigten sich
folglich ebenfalls nur teilweise befriedigt. Entsprechend betonte Finanzminister
Maurer, dass man einen «Kompromiss gefunden [habe], der niemanden ganz zu
befriedigen vermag, der aber eine solide Grundlage bildet». Aus Sicht des
Finanzministers konnte der ganz grosse Schaden, der sich nach der ersten
nationalrätlichen Beratung mit Zusatzkosten von über CHF 10 Mrd. angekündigt hatte,
verhindert werden. Stattdessen beschloss das Parlament Mehrausgaben von CHF 2 Mrd.
– zusätzlich zu den vom Bundesrat vorgeschlagenen CHF 10 Mrd. Zusammen mit den
letztjährigen Sonderausgaben von CHF 15 Mrd. – CHF 10 Mrd. davon mussten als
Schulden verbucht werden – würden damit dieses Jahr wohl weitere rund CHF 20 Mrd.
Corona-bedingte Schulden anfallen, erläuterte der Finanzminister die aktuelle
Situation. Hinzu kämen Ausfälle bei der ALV sowie Steuerausfälle etwa bei den
Mineralöl- und Mehrwertsteuern.

In den Schlussabstimmungen nahm der Nationalrat das Covid-19-Gesetz mit 163 zu 13
Stimmen (bei 13 Enthaltungen) an, wobei sowohl die ablehnenden Stimmen als auch die
Enthaltungen von Mitgliedern der SVP-Fraktion stammten. Unumstritten war im
Nationalrat hingegen das Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung und somit der
ausserordentliche Beitrag 2021 an den ALV-Ausgleichsfonds. Der Ständerat stimmte
beiden Vorlagen einstimmig mit 42 zu 0 Stimmen zu. Somit hatte das Parlament auch
die zweite Revision des Covid-19-Gesetzes innerhalb einer Session beraten. Doch die
Diskussionen zum Covid-19-Gesetz waren damit längst nicht abgeschlossen: Aufgrund
des Referendums, welches in der Zwischenzeit zum im September 2020 geschaffenen
Covid-19-Gesetz ergriffen worden war, wird sich im Juni 2021 erstmals auch die
Stimmbevölkerung zu diesem Thema äussern können. 5

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dritte Revision des Covid-19-Gesetzes (BRG 21.033)

In der dritten Revision des Covid-19-Gesetzes wollte der Bundesrat lediglich die
Erwerbsausfallentschädigung bis Ende 2021 verlängern und die finanzielle Obergrenze
von A-Fonds-perdu-Beiträgen an Sportclubs aufheben. Damit sollte ein vorzeitiges
Auslaufen dieser beiden Hilfen verhindert werden, zumal die meisten übrigen Covid-19-
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Hilfen mindestens bis Ende 2021 aufrechterhalten werden. Diese beiden Änderungen
waren im Parlament denn auch unbestritten. Gleichzeitig schwächte das Parlament
aber die Regelung zum Erhalt von A-Fonds-perdu-Beiträge durch Sportklubs erneut
leicht ab. 
Die WBK-SR und die WBK-NR sowie zahlreiche Minderheiten versuchten zudem, diese
Gesetzesrevision zu nutzen, um dem Covid-19-Gesetz weitere Bestimmungen
hinzuzufügen – insbesondere zum Thema Covid-19-Zertifikat. Anfänglich erfolgreich
war davon jedoch nur ein Antrag der WBK-SR, Personen mit Impf-, Test- oder
Genesungsnachweis von Zugangsbeschränkungen für öffentlich zugängliche
Einrichtungen und Betriebe sowie für Veranstaltungen auszunehmen. Nachdem jedoch
Unklarheiten aufgetaucht waren, inwiefern dies auch für Restaurantbesuche gelten
würde, strich das Parlament diese Bestimmung nach der Einigungskonferenz wieder. Als
zusätzliche Regelung legten National- und Ständerat schliesslich fest, dass keine
Zugangsbeschränkungen zu öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Veranstaltungen
mehr möglich sein sollen, sobald alle impfwilligen Erwachsenen geimpft sind. Zudem
entschieden sich die beiden Kammern, die Erhöhung der Kurzarbeitsentschädigung für
Personen mit geringen Einkommen auf 100 Prozent bis Ende 2021 zu verlängern.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Résumé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Troisième révision de la loi Covid-19 (MCF 21.033)
(Traduction: Chloé Magnin)

Dans la troisième révision de la loi Covid-19, le Conseil fédéral voulait prolonger les
allocations pour perte de gain jusqu'à fin 2021, ainsi que supprimer le plafond financier
des contributions à fonds perdu pour les clubs sportifs. Ceci devait éviter la disparition
prématurée de ces deux aides, d'autant plus que la plupart des autres aides Covid-19
devaient être maintenues au moins jusqu'à fin 2021. Ces deux modifications n'ont de ce
fait pas été contestées au Parlement. Simultanément, le Parlement a à nouveau
légèrement assoupli la réglementation pour l'obtention de contributions à fonds perdu
par les clubs sportifs. 
La CSEC-CE et la CSEC-CN, ainsi que de nombreuses minorités parlementaires, ont
tenté de profiter de cette révision pour ajouter d'autres dispositions à la loi Covid-19,
notamment sur le thème du certificat Covid-19. La seule demande couronnée de
succès a été une requête de la CSEC-CE souhaitant que les personnes avec un
certificat de vaccination, de test ou de guérison ne soient plus sujettes à des
restrictions pour entrer dans des établissements et entreprises ouverts au public ainsi
que dans des manifestations. Cependant, suite à des incertitudes sur la question de
savoir dans quelle mesure cette disposition s'appliquerait également aux restaurants, le
Parlement a supprimé cette clause lors de la conférence de conciliation. Enfin, le
Conseil national et le Conseil des Etats ont fixé une règle supplémentaire: il ne sera plus
possible de restreindre l'accès aux établissements et manifestations accessibles au
public dès que tous les adultes souhaitant se faire vacciner auront été vaccinés. En
outre, les deux chambres ont décidé de prolonger l'augmentation des indemnités de
chômage partiel à 100 pour cent pour les personnes à faibles revenus jusqu'à fin 2021.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nach der Wintersession 2020 und der Frühjahrssession 2021 sollte das Covid-19-
Gesetz in der Sommersession 2021 in der dritten Session in Folge den aktuellen
Begebenheiten angepasst werden. Im Mai 2021 präsentierte der Bundesrat die
entsprechende Botschaft, wobei sich die Änderungen diesmal auf die
Erwerbsersatzordnung und den Sportbereich beschränken sollten. Zwar gehe der
Bundesrat davon aus, dass die wirtschaftlichen Einschränkungen aufgrund der
voranschreitenden Impfungen in den nächsten Monaten aufgehoben werden könnten,
dennoch würden vermutlich auch danach Schutzmassnahmen nötig bleiben, was
entsprechende Unterstützungsmassnahmen für die Wirtschaft weiterhin nötig mache.
Die meisten Massnahmen des Covid-19-Gesetzes seien auf Ende 2021 begrenzt, nicht
so aber die Regelungen zum Erwerbsersatz und zu den A-Fonds-perdu-Beiträgen im
Sportbereich. Erstere seien auf Ende Juni 2021 befristet und sollen bis Ende 2021
verlängert werden. Da die Höchstlimite von CHF 115 Mio. für A-Fonds-perdu-Beiträge
für Sportklubs ebenfalls auf Ende Juni 2021 bemessen worden sei und dann die Gelder
entsprechend ausgeschöpft sein würden, sei eine Streichung dieser Höchstlimite nötig,
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damit die Vereine mehr als die bisher versprochenen CHF 115 Mio. beziehen können,
argumentierte der Bundesrat. 6

90 Tage nach Beginn der zweiten Revision beriet der Ständerat in der Sommersession
2021 die dritte Revision des Covid-19-Gesetzes, die jedoch im Vergleich zu den beiden
ersten Revisionen einen deutlich geringeren Umfang aufwies. Hannes Germann (svp, SH)
stellte die Vorlage im Namen der WBK-SR, welche die Vorberatung für die WAK-SR
aufgrund der Sportthematik der Revision übernommen hatte, vor: Hauptsächlich sollen
die Erwerbsausfallentschädigung bis Ende 2021 verlängert und die finanzielle
Obergrenze von A-Fonds-perdu-Beiträgen an Sportclubs aufgehoben werden.
Ansonsten stünden die betroffenen Personen und Klubs ab Ende Juni 2021 ohne
finanzielle Hilfe da – und dies obwohl eine «Rückkehr zur vollständigen Normalität» bis
dahin nicht garantiert werden könne. Die finanziellen Folgen dieser Änderung seien
bescheiden, zumal bisher lediglich ein Drittel der gesprochenen Kredite für
Erwerbsausfallentschädigungen (CHF 3.1 Mrd.) verwendet worden sei und auch die
Ausgaben im Sportbereich noch deutlich unter der bisherigen Schwelle von CHF 115
Mio. lägen. Entsprechend unbestritten seien die Anträge in der Kommission gewesen.
Darüber hinaus habe die Kommission aber noch zusätzliche Anträge aufgenommen, die
in der Kommissionssitzung mehr zu reden gegeben hätten als die bundesrätlichen
Vorschläge. Diese Mehrheitsanträge der Kommission stiessen beim Bundesrat nicht auf
Anklang, er beantragte sie allesamt zur Ablehnung.
Wie vom Kommissionssprecher in Aussicht gestellt, nahm der Ständerat die beiden
Hauptaspekte der Vorlage, die Verlängerung der Erwerbsausfallentschädigung und die
Streichung der Obergrenze für A-Fonds-perdu-Beiträge an Sportclubs, stillschweigend
an und löste die nötigen Ausgabenbremsen. 
Darüber hinaus hatte nun die Kommission beantragt, sämtliche
Kapazitätsbeschränkungen für öffentlich zugängliche Einrichtungen und Betriebe,
Veranstaltungen und private Zusammenkünfte zu streichen, sobald alle impfwilligen
Erwachsenen geimpft sind. Einzig «angemessene Schutzkonzepte» sollen auch dann
noch möglich bleiben. Paul Rechsteiner (sp, SG) entgegnete diesem Antrag als Sprecher
der Kommissionsminderheit, dass der Ständerat auch weiterhin davon absehen solle,
die vom Bundesrat beschlossenen gesundheitlichen Massnahmen zu ändern und somit
in dessen Entscheidungsgewalt gemäss EpG einzugreifen. Bei einer allfälligen
Verschlechterung der Situation, etwa durch eine Virusmutation, könne der Bundesrat
sonst nur mit noch härteren Massnahmen wie einem Lockdown reagieren. Der
Finanzminister pflichtete diesen Argumenten bei und verwies zudem auf die
zahlreichen unklaren Formulierungen in der Bestimmung (etwa «ausreichend geimpft»
oder «angemessene Schutzkonzepte»). Diese würden dem BAG weiterhin viel Spielraum
für Entscheidungen lassen. Deutlich nahm der Ständerat jedoch die Bestimmung an. 
Auch eine Ausnahmeregelung bezüglich des Covid-19-Zertifikats (GGG-Zertifikat)
strebte die Kommissionsmehrheit an. Bisher seien die individualrechtlichen Folgen für
Personen mit Covid-19-Zertifikat unklar, folglich wolle die Kommissionsmehrheit in
einem neuen Artikel klarstellen, dass Personen mit Impf-, Test- oder
Genesungsnachweis von Zugangsbeschränkungen für öffentlich zugängliche
Einrichtungen und Betriebe sowie Veranstaltungen ausgenommen sind, erläuterte der
Kommissionssprecher. Da diese Personen aus epidemiologischer Sicht keine Gefahr für
die Gesellschaft mehr darstellten, dürften ihre Grundrechte nicht mehr eingeschränkt
werden. Eine Kommissionsminderheit lehnte diese Regelung unter anderem aus Furcht
vor einer Zweiklassengesellschaft ab. Ebenfalls gegen den Willen des Bundesrats nahm
der Ständerat diese Ergänzung des Covid-19-Gesetzes deutlich an. 
Einmal mehr diskutierte der Ständerat auch über 100-prozentige
Kurzarbeitsentschädigungen für Geringverdienende. Diese Ausnahmeregelung war in
der letzten Revision des Covid-19-Gesetzes bis zum 30. Juni 2021 verlängert worden,
eine Minderheit Baume-Schneider (sp, JU) beantragte nun eine weitere Verlängerung
bis Ende 2021. Man müsse nun wieder «einen Anreiz bieten, dass man in die
Erwerbstätigkeit zurückkehrt», verteidigte Kommissionssprecher Germann die
ablehnende Position der Kommissionsmehrheit. Mit der aktuellen Regelung bevorzuge
man zudem Personen in Kurzarbeit gegenüber Arbeitslosen. Die
Kommissionsminderheit hingegen argumentiere, dass die Covid-Situation insbesondere
für Personen mit tieferen Einkommen auch weiterhin schwierig sei, so Germann.
Äusserst knapp mit 22 zu 22 Stimmen und Stichentscheid von Ratspräsident Kuprecht
(svp, SZ) lehnte der Ständerat die weitere Verlängerung ab. 
Schliesslich folgte der Ständerat auch dem Antrag seiner Kommission, die
Ausnahmeregelung, wonach Generalversammlungen von Aktiengesellschaften auch
schriftlich oder elektronisch vorgenommen werden dürfen, bis zum Inkrafttreten der
Revision des Aktienrechts oder maximal bis Ende 2023 zu verlängern. 
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Einstimmig mit 45 zu 0 Stimmen nahm der Ständerat in der Folge die dritte Revision
des Covid-19-Gesetzes in der Gesamtabstimmung an. 7

Einige Tage später setzte sich der Nationalrat mit der dritten Revision des Covid-19-
Gesetzes auseinander. Marie-France Roth Pasquier (mitte, FR) und Matthias Aebischer
(sp, BE) berichteten für die WBK-NR von den Kommissionsentscheiden: Unumstritten
seien auch hier die Vorschläge des Bundesrates gewesen, da auch der Nationalrat ein
abruptes Auslaufen der Covid-Hilfen verhindern wolle. Zusätzlich zu den neuen
ständerätlichen Regelungen lägen jedoch auch im Nationalrat verschiedene Vorschläge
von Kommissionsmehrheit und -minderheiten vor. 

In der Eintretensdebatte forderten die SVP- und die FDP-Fraktion eine Rückkehr zur
Normalität, während sich die GLP insbesondere gegen die Maskenpflicht im Freien
aussprach. Auch die Mitte-, die SP- und die Grünen-Fraktionen zeigten sich über die
bereits erfolgten Lockerungen erfreut, sprachen sich aber für einen «kontrollierten
Ausstieg» aus den Covid-19-Massnahmen aus. Eintreten war in der Folge unbestritten. 
Widerstandslos verlängerte der Nationalrat die Covid-19-
Erwerbsausfallentschädigungen bis Ende 2021, wie es der Bundesrat vorgeschlagen
hatte. Stillschweigend stimmte er auch der Aufhebung der Obergrenze der A-Fonds-
perdu-Beiträge für die Sportklubs zu. Gleichzeitig nahm er aber auch eine ergänzende
Bestimmung der WBK-NR an, welche die Regelungen zu den A-Fonds-perdu-Beiträgen
erneut ändern wollte. Ursprünglich hatte das Parlament entschieden, dass nur Klubs,
die bestimmte Vorgaben erfüllen – darunter eine Reduktion der Löhne und ein Verzicht
auf Lohnerhöhung während fünf Jahren – A-Fonds-perdu-Beiträge in der Höhe von 66
Prozent ihrer entgangenen Ticketeinnahmen erhalten sollen. In der Frühjahrssession
2021 hatte das Parlament diese Regelung insofern abgeschwächt, als die Sportklubs
auch ohne die Erfüllung einer dieser Vorgaben, nämlich der Lohnreduktion,
Finanzhilfen in der Höhe von 50 Prozent der entgangenen Ticketeinnahmen erhalten
sollten – aber eben nicht die vollen 66 Prozent. Nun habe sich aber auch neben der
Lohnreduktion auch die Klausel zum Verbot der Lohnerhöhungen als problematisch
erwiesen, weshalb diese Regel ebenfalls geändert werden soll, wie Matthias Aebischer
für die Kommission erklärte. Demnach sollen neu Sportklubs, welche die
Gesamtlohnsumme aller Mitarbeitenden und aller Spielerinnen und Spieler in den
nächsten fünf Jahren erhöhen, nur die erhaltenen A-Fonds-perdu-Beträge, die 50
Prozent der entgangenen Ticketeinnahmen übersteigen, – nicht aber die gesamten
erhaltenen A-Fonds-perdu-Beiträge – zurückzahlen müssen. 

Auch weitere Entscheidungen wurden ohne grosse Diskussionen getroffen: So
entschied der Nationalrat auf Vorschlag der WBK-NR auch, die Ausnahmeregelung zur
Durchführung von Generalversammlungen von Aktiengesellschaften auf schriftlichem
oder elektronischem Weg bis Ende 2021 zu verlängern – der Ständerat hatte eine
Verlängerung bis zum Inkrafttreten der Revision des Aktienrechts oder spätestens bis
Ende 2023 vorgesehen. 
Stillschweigend folgte der Nationalrat seiner Kommission zudem bei der Verlängerung
der 100-prozentigen Kurzarbeitsentschädigung für Personen mit tiefen Einkommen
bis Ende 2021. Hingegen lehnte die grosse Kammer einen Antrag Piller Carrard (sp, FR),
basierend auf einem Mitbericht der SGK-NR, ab und sprach für die Zeit zwischen Juni
und Dezember 2021 keine zusätzlichen Taggelder. Umstrittener war zudem der Antrag
der Kommissionsmehrheit auf Verlängerung der Massnahmen im Kulturbereich bis Ende
April 2022: Eine Minderheit Gutjahr (svp, TG) hatte sich hier für einen Verzicht auf die
vorzeitige Verlängerung ausgesprochen, war aber mit 96 zu 91 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) knapp unterlegen. 

Besonders umstritten waren schliesslich die vom Ständerat eingefügten Änderungen:
Die Streichung der Möglichkeit für Zugangsbeschränkungen zu öffentlich zugänglichen
Einrichtungen und Veranstaltungen, sobald alle impfwilligen Erwachsenen geimpft
sind, hatte die Kommission zuvor mit 12 zu 10 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) abgelehnt.
Auch das ähnliche Anliegen, Inhaberinnen und Inhaber eines Covid-Zertifikats von
Zugangsbeschränkungen auszunehmen, hatte bei der WBK-NR mit 11 zu 11 Stimmen bei
2 Enthaltungen und Stichentscheid der Vizepräsidentin knapp keine Zustimmung
gefunden. Beide Anträge würden den Handlungsspielraum des Bundesrates
einschränken, kritisierte Roth Pasquier für die Kommissionsmehrheit. Man lehne zudem
generell die Aufnahme von Terminen und Kriterien ins Covid-19-Gesetz ab. Christian
Wasserfallen (fdp, BE) befürwortete hingegen insbesondere diesen «GGG-Ansatz»
(Geimpfte, Genesene oder Getestete), mit dem man die Lockerungen vorantreiben
könne. In der Folge sprach sich die grosse Kammer mit 106 zu 81 Stimmen (bei 1
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Enthaltung) und mit 103 zu 78 Stimmen (bei 1 Enthaltung) für beide Minderheitsanträge
auf Annahme der Bestimmungen aus und folgte damit dem Ständerat. Zustimmung
fanden diese bei der SVP-, der FDP.Liberalen-, einer Mehrheit der Mitte-Fraktion und
einem Teil der GLP-Fraktion. 

Zu einer eigentlichen Antragsflut der SVP-Fraktion kam es bei den Massnahmen im
Bereich der Gesundheitsversorgung sowie zum Covid-19-Zertifikat. Dabei forderten
Mitglieder der Fraktion unter anderem die Aufhebung der Maskenpflicht – im
Allgemeinen (Haab, svp, ZH), für Personen mit Covid-19-Zertifikat (Martullo, svp, GR), im
Freien (mit Ausnahmen für Veranstaltungen; Haab), bei Kindern und Jugendlichen auf
der Primar- und Sekundarstufe I und II (Haab) sowie im Aussenbereichen von
Schularealen (Aeschi, svp, ZG). Erneut ging es auch um Fragen des Umgangs mit dem
Covid-19-Zertifikat. So wurde beantragt, dass dieses ausschliesslich für den
internationalen Reiseverkehr und für Grossveranstaltungen in Innenräumen mit mehr
als 5'000 Teilnehmenden, in Diskotheken und bei Tanzveranstaltungen gelten soll, nicht
aber zum Beispiel für einen Restaurantbesuch (Gutjahr, ähnlich auch Addor (svp, VS),
Aeschi sowie als einziges Mitglied einer anderen Fraktion Léonore Porchet (gp, VD)). In
einem weiteren Antrag sollte die Nutzung des Zertifikats in der Schweiz bis Ende
September 2021 begrenzt werden (Aeschi). Des Weiteren sollten Veranstaltungen für
Geimpfte von der Verpflichtung zu zusätzlichen Massnahmen wie einem Schutzkonzept
oder einer Maskenpflicht befreit werden (Herzog, svp, TG). Andere Vorstösse verlangten
Rechtsgleichheit für die Impfunwilligen (Gafner, edu, BE), die Auflösung des Mandats
der Swiss National Covid-19 Science Task Force (Keller, svp, NW) oder ganz allgemein ein
Ende der Einschränkungen – etwa der Homeofficepflicht (Gutjahr), der
Personenobergrenzen bei Veranstaltungen, Versammlungen, in Läden oder beim
Schulunterricht sowie der Einschränkungen für Restaurants, sobald 80 Prozent der
über 65-Jährigen geimpft sind (Aeschi) –, eine Streichung der Ordnungsbussen für
Maskenverweigernde (Gafner) sowie eine systematische Kontrolle der Landesgrenzen
(Aeschi) und eine Einreisebeschränkung für Personen ohne Covid-19-Zertifikat (Aeschi).
Keiner der Anträge fand im Nationalrat jedoch eine Mehrheit. 

Mit 149 zu 39 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) verabschiedete der Nationalrat in der Folge
die dritte Revision des Covid-19-Gesetzes in der Gesamtabstimmung. Sämtliche Nein-
Stimmen und Enthaltungen stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 8

Ende Oktober 2021 präsentierte der Bundesrat seinen Entwurf für die vierte Änderung
des Covid-19-Gesetzes, welche die Verlängerung von einzelnen Bestimmungen zum
Ziel hatte. Damit wollte er sich die nötigen Instrumente sichern, falls die Krise auch im
Jahr 2022 anhalten sollte. Für diesen Fall wolle er weiterhin «über die Instrumente
[verfügen], die für die Bewältigung der Covid-19-Epidemie erforderlich sind». Bereits
vor dieser Revision waren die Artikel zu Gegenstand und Grundsätzen des Covid-19-
Gesetzes sowie alternative Bestimmungen bezüglich einer Anzeigepflicht bei
Kapitalverlust und Überschuldung bis Ende 2031 und einzelne Bestimmungen zur
Arbeitslosenversicherung sowie die Regelungen des Covid-19-Zertifikats bis Ende 2023
respektive 2022 gültig. Neu sollten nun auch die Massnahmen im Bereich der
Gesundheitsversorgung, etwa mögliche Ausnahmen zur Einfuhr oder zur
Zulassungspflicht von Medikamenten, die Regelungen des Proximity-Tracings oder der
Quarantäneverzicht für geimpfte Personen, bis Ende 2022 verlängert werden. Auch die
Regelungen bezüglich Massnahmen im Bereich des Arbeitnehmendenschutzes, also
insbesondere der Schutz von besonders gefährdeten Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern durch die Arbeitgebenden, bezüglich Massnahmen zur Förderung des
Berufseinstiegs, Einschränkungen bei Einreisen von Ausländerinnen und Ausländern
sowie Fristerstreckungen im AIG oder bezüglich der Möglichkeit von technischen
Hilfsmitteln bei justiziellen Verfahren sollten ein Jahr länger gültig bleiben. Darüber
hinaus wollte der Bundesrat die Geltungsdauer der Massnahmen im Kulturbereich,
insbesondere die Unterstützung von Kulturunternehmen und Kulturschaffenden, nicht
aber den Schutzschirm für Publikumsanlässe verlängern und die A-Fonds-perdu-
Beiträge für die Sportvereine sowie die Darlehen für verschiedene
Mannschaftssportvereine beibehalten – Letzteres jedoch nur bis Ende Juni 2022 und
somit bis Ende der jeweiligen Saisons. Ein Jahr länger als ursprünglich geplant sollten
auch die Covid-Erwerbsausfallentschädigungen zugänglich bleiben: Da bestimmte
Personengruppen sowie Kleinkinder bisher keine Möglichkeit zur Impfung hätten, seien
auch im kommenden Jahr Quarantänemassnahmen und entsprechende Schliessungen
von Betreuungseinrichtungen oder Ausfälle in der Kinderdrittbetreuung möglich. In
diesen Fällen – aber auch falls wider Erwarten erneut Betriebsschliessungen und
Veranstaltungsverbote nötig sein sollten – sollte daher der Zugang zu
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Erwerbsausfallentschädigungen durch den Bundesrat ermöglicht werden können.
Schliesslich werde gemäss Bundesrat auch eine neue Regelung zur Abgeltung der
Härtefallmassnahmen an die Kantone nötig, da nicht alle Abrechnungen bis Ende 2021
vorgenommen werden könnten. Zusammen mit dieser Fristverlängerung beantragte der
Bundesrat in einer zweiten Nachmeldung zum Voranschlag 2022 CHF 915 Mio., um die
dadurch anfallenden Kosten insbesondere beim Corona-Erwerbsersatz (CHF 490 Mio.),
bei der Bundesfinanzierung der Covid-Tests (CHF 134 Mio.), beim Kulturbereich (CHF
130 Mio.) und beim Sport (CHF 100 Mio.) abzudecken. 
Nicht verlängert werden sollten hingegen unter anderem die Härtefallhilfen und die
meisten Bestimmungen zur Arbeitslosenversicherung. 9

Zu Beginn der Wintersession 2021 machte sich der Ständerat an die Beratung der
vierten Revision des Covid-19-Gesetzes. Kommissionssprecher Rechsteiner (sp, SG)
verwies auf die in doppeltem Sinne spezielle Ausgangslage: Einerseits habe man
ursprünglich erwartet, dass die Pandemie bis Ende 2021 vorüber sei – entsprechend
habe man das Covid-19-Gesetz ursprünglich bis Ende 2021 begrenzt. Nun stiegen
jedoch die Infektionszahlen «in einem Ausmass, das wir uns noch vor Kurzem so nicht
hätten vorstellen können». Zudem hatten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nur
Tage zuvor nach dem Gesetz selbst auch dessen zweite Revision an der Urne mit über
60 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen. «Das Abstimmungsresultat kann so auch als
eindrückliche Bestätigung der Politik und der Beschlüsse des Bundesrates [...] gelesen
werden, aber auch – und das möchte ich hier unterstreichen – als eine Bestätigung der
Politik und der Beschlüsse des Parlamentes», freute sich Rechsteiner. Da die Krise aber
noch nicht zu Ende sei, müssten auch die «nötigen Massnahmen zur
Krisenbewältigung» aufrechterhalten werden. Aus diesem Grund stimme die SGK-SR
den Verlängerungsanträgen des Bundesrates zu und sei in einigen Punkten darüber
hinausgegangen. Auch Gesundheitsminister Berset verwies auf den neuen Höchststand
an täglichen Fallzahlen und betonte insbesondere die ungewisse Situation: Zwar habe
man im Vergleich zum letzten ähnlich starken Anstieg eine Impfung und eine gewisse
Immunität gegenüber dem Virus entwickelt, gleichzeitig sei diese Mutation jedoch viel
ansteckender als frühere. Dennoch möchte der Bundesrat auf die zusätzlichen, durch
die Kommission eingebrachten Verlängerungen verzichten, da es in den jeweiligen
Bereichen auch ordentliche Instrumente gebe, die genutzt werden könnten. Eintreten
wurde in der Folge ohne Gegenantrag beschlossen. 
Den zentralen Aspekt dieser Gesetzesänderung stellte die Verlängerung der
Geltungsdauer einzelner Artikel dar. Der Bundesrat plante, die verschiedenen
Regelungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auslaufen zu lassen. Als erstes sollte Ende
April 2022 die Übernahme der nicht gedeckten Kosten für Publikumsanlässe, der
sogenannte Schutzschirm für Publikumsanlässe, fallen – wie es bereits in der geltenden
Version des Covid-19-Gesetzes vorgesehen war. Bisher sei noch kein entsprechender
Antrag auf Entschädigung eingegangen, betonte Gesundheitsminister Berset. Da die
Massnahme also nicht zwingend nötig erscheine, solle man sie im Sinne einer
Übergangslogik nach dem Winter auslaufen lassen. Dagegen wehrte sich jedoch die
SGK-SR, welche den Schutzschirm bis Ende 2022 aufrechterhalten wollte. Er sei auch
im Jahr 2022 nötig, betonte Kommissionssprecher Rechsteiner – wenn die Gelder nicht
beansprucht würden, sei dies umso besser. Mit 37 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen den Bundesrat durch. 
Bei der Unterstützung der Sportvereine hingegen folgte der Ständerat stillschweigend
dem Vorschlag des Bundesrates: Ende Juni 2022, nach der aktuellen Sportsaison, sollen
die A-Fonds-perdu-Beiträge und Darlehen für die Sportklubs auslaufen.
Für die meisten Massnahmen beabsichtigte der Bundesrat eine Laufzeit bis Ende 2022,
so etwa für die Kriterien und Richtwerte des Covid-19-Gesetzes, für die meisten
Bestimmungen zu Massnahmen im Gesundheitsbereich, für alle Massnahmen zum
Arbeitnehmendenschutz, im Asyl- und Ausländerbereich, zu Grenzschliessungen, zum
Einsatz technischer Hilfsmittel bei Verhandlungen und Einvernahmen sowie bei den
übrigen Massnahmen im Kulturbereich (mit Ausnahme des Schutzschirms). Im
Unterschied zum Bundesrat beantragte die Mehrheit der SGK-SR überdies
verschiedene Massnahmen der ALV, insbesondere diejenigen zur
Kurzarbeitsentschädigung, aber etwa auch die längere Rahmenfrist für den
Leistungsbezug oder eine Regelung zur Entlastung der Durchführungsstellen, bis Ende
2022 zu verlängern. Der Bundesrat wehrte sich erfolglos dagegen, während eine
Minderheit Hegglin (mitte, ZG) zukünftig zumindest auf das vereinfachte
Abrechnungsverfahren in der Arbeitslosenversicherung verzichten wollte. Sein Antrag
blieb jedoch ebenfalls erfolglos. 
Vergessen gegangen in der Liste der Verlängerungen seien die Massnahmen im Bereich
der politischen Rechte, kritisierte Thomas Minder (parteilos, SH) und schlug in einem
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Einzelantrag auch deren Verlängerung bis Ende 2022 vor. Die Sammlung von
Unterschriften sei Corona-bedingt noch immer erschwert, weshalb die administrative
Erleichterung für die Referendums- und Initiativkomitees beibehalten werden solle. Mit
40 zu 4 Stimmen hiess der Ständerat die entsprechende Verlängerung gut. 
Jakob Stark (svp, TG) beantragte schliesslich in einem Einzelantrag, die generelle
Geltungsdauer des Covid-19-Gesetzes, welche Bundesrat und Kommission bis Ende
2022 verlängern wollten, auf Ende Juni 2022 zu beschränken. Er wollte damit dem
Bundesrat sowie der Bevölkerung das Signal geben, dass man im Laufe des Jahres
wieder zu der ordentlichen Gesetzgebung zurückkehren wolle. Entsprechende Anträge
seien auch in der WBK und der SGK-NR diskutiert worden. Nachdem Hans Stöckli (sp,
BE) korrigiert hatte, dass es sich auch beim Covid-19-Gesetz um ordentliche
Gesetzgebung handle – wenn auch um dringliche –, lehnte der Ständerat den Antrag
Stark mit 28 zu 10 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) ab.

Neben den Fristverlängerungen sah der Bundesrat nur wenige weitere Änderungen des
Covid-19-Gesetzes vor. Eine davon betraf die Erwerbsausfallentschädigungen. Diese
wollte die Regierung und mit ihr eine Minderheit Hegglin zukünftig nur noch im Falle
von Unterbrüchen in der Erwerbstätigkeit aufgrund von Covid-19-Massnahmen des
Bundes gewähren, nicht aber wie bisher auch bei massgeblichen Einschränkungen der
Erwerbstätigkeit. Die Regelung dazu, was massgebliche Einschränkungen seien, sei zu
unklar und berge daher Missbrauchspotenzial, kritisierte Hegglin. Die Mehrheit der
SGK-SR wollte hingegen beim geltenden Recht bleiben – Kommissionssprecher
Rechsteiner verwies auf zahlreiche Verbände betroffener Branchen, die um eine
Beibehaltung der bisherigen Regelung gebeten hätten. Mit 34 zu 8 Stimmen sprach sich
der Ständerat für den Mehrheitsantrag aus. Stillschweigend folgte der Ständerat der
Regierung hingegen bei ihrem Vorschlag, neben den Kantonen neu auch dem SECO
Kontrollmöglichkeiten bezüglich der Härtefallmassnahmen zu gewähren. 
Ein Minderheitsantrag Germann (svp, SH) schlug schliesslich als Ergänzung zum
geltenden Recht vor, dass angemessene Schutzkonzepte bei Veranstaltungen und
privaten Zusammenkünften zukünftig nur möglich sein sollen, wenn sie zur
«Sicherstellung der Kapazitäten im Gesundheitsbereich» erforderlich sind. Gemäss
geltendem Recht mussten sie «verhältnismässig» sein. Er wolle damit verhindern, dass
die Covid-19-Massnahmen «leichtfertig wieder auf alle möglichen Aktivitäten in den
Bereichen Sport, Kultur und Freizeit ausgedehnt werden könnten», begründete
Germann den Antrag. Mit 28 zu 14 Stimmen lehnte der Ständerat die Ergänzung ab. 
Auch in anderen Gesetzen standen einzelne Regelungen zur Diskussion: Stillschweigend
verlängert wurde dabei die Geltungsdauer einzelner Bestimmungen im
Epidemiengesetz, etwa zum Proximity-Tracing-System, zur internationalen
Zusammenarbeit und zu den Ordnungsbussen. Ein Einzelantrag Hegglin verlangte
überdies, dass der Bund auch im Jahr 2022 einen ausserordentlichen Beitrag an den
ALV-Ausgleichsfonds leisten und wie in den Jahren zuvor die Aufwendungen für die
Kurzarbeitsentschädigung übernehmen solle. Mit 39 zu 0 Stimmen (bei 3 Enthaltungen)
sprach sich der Ständerat für diese Regelung aus. 

In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die vierte Revision des Covid-19-
Gesetzes mit 34 zu 0 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) an. Ratspräsident Hefti (fdp, GL) gab
dabei bekannt, dass der Rat zwei Petitionen (Pt. 21.2007 «Corona-Massnahmen und
Impfpass» von Regula Heinzelmann und Pt. 21.2020 «Für einen Strategiewechsel beim
Corona-Gesundheitsschutz» von Peter Mattmann-Allamand) zur Kenntnis genommen
habe. 10

1) Medienmitteilung ASTRA vom 10.9.20 (Strassenverkehr); Medienmitteilung BABS vom 30.6.20 (Zivilschutz);
Medienmitteilung BAG vom 11.8.20 (Medikament); Medienmitteilung BAG vom 16.10.20 (Impfstoff); Medienmitteilung BAG
vom 7.8.20 (Impfstoff); Medienmitteilung BFS vom 4.8.20 (Logiernächte); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (ALV);
Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (Covid-19-Kredit); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (Defizit); Medienmitteilung BR vom 1.7.20
(Geschäftsmieten); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (Härtefälle); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (Massnahmen);
Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (SBB); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (SR Technics); Medienmitteilung BR vom 1.7.20 (ÖV);
Medienmitteilung BR vom 11.9.20 (Einreise); Medienmitteilung BR vom 11.9.20 (Erwerbsersatz); Medienmitteilung BR vom
11.9.20 (Reisebüro); Medienmitteilung BR vom 12.8.20 (ALV); Medienmitteilung BR vom 12.8.20 (Covid-19-Gesetz);
Medienmitteilung BR vom 12.8.20 (Defizit); Medienmitteilung BR vom 12.8.20 (Grossanlässe); Medienmitteilung BR vom
12.8.20 (Skyguide); Medienmitteilung BR vom 14.10..20 (Kulturverordnung); Medienmitteilung BR vom 14.10.20 (Konkurse);
Medienmitteilung BR vom 19.6.20 (Erwerbsersatz); Medienmitteilung BR vom 2.9.20 (Grossveranstaltungen);
Medienmitteilung BR vom 2.9.20 (Härtefälle); Medienmitteilung BR vom 24.6.20 (Arbeitskräfte); Medienmitteilung BR vom
25.9.20 (COVAX); Medienmitteilung BR vom 25.9.20 (Exportwirtschaft); Medienmitteilung BR vom 25.9.20 (Justizbetrieb);
Medienmitteilung BR vom 25.9.20 (Referenden); Medienmitteilung BR vom 26.8.20 (ALV); Medienmitteilung BR vom 26.8.20
(Asylbereich); Medienmitteilung BR vom 28.9.20 (Defizit); Medienmitteilung BR vom 7.10.20 (Geschäftsmieten);
Medienmitteilung BR vom 7.10.20 (Referendum); Medienmitteilung EDA vom 15.10.20 (Hilfsgüter); Medienmitteilung EDA vom
23.6.20 (Hilfsgüter); Medienmitteilung EDA vom 8.9.20 (UNHCR); Medienmitteilung EDI vom 13.10.20 (Tests);
Medienmitteilung EDI vom 29.6.20 (besondere Lage); Medienmitteilung Gleichstellungsbüro vom 18.6.20 (Gleichstellung);
Medienmitteilung Gruppe Verteidigung vom 12.10.20 (Masken); Medienmitteilung Gruppe Verteidigung vom 30.6.20 (Armee);
Medienmitteilung Gruppe Verteidigung vom 9.7.20 (Masken); Medienmitteilung SBFI vom 20.7.20 (Task Force);
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Medienmitteilung SECO vom 16.6.20 (Wirtschaft); Medienmitteilung SECO vom 27.8.20 (Einbruch); Medienmitteilung SEM
vom 4.8.20 (Ausländer); Medienmitteilung Swissmedic vom 2.7.20 (Medikament); Medienmitteilung Swissmedic vom 6.10.20
(Impfstoff); Medienmitteilung Zivildienst vom 30.7.20 (Zivildienst); Medienmitteilung Zoll vom 17.9.20 (Exporte);
Medienmitteilung Zoll vom 18.6.20 (Aussenhandel); Medienmitteilung Zoll vom 21.7.20 (Importe)
2) Medienmitteilung FK-NR vom 26.02.21; Medienmitteilung FK-SR vom 19.02.21; Medienmitteilung RK-NR vom 26.02.21;
Medienmitteilung SGK-NR vom 19.02.21; Medienmitteilung WAK-NR vom 27.02.21; Medienmitteilung WAK-SR vom 24.02.21;
Medienmitteilung WBK-SR vom 23.02.21; SGT, 26.2.21; TA, 27.2.21; So-Bli, 28.2.21; AZ, Blick, NZZ, 1.3.21; CdT, LT, TA, 2.3.21
3) AB SR, 2021, S. 70 ff.
4) AB NR, 2021, S. 220 ff.; Entwurf des Bundesbeschlusses über die Finanzierung der Härtefallmassnahmen; Entwurf für eine
Änderung des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung
5) AB NR, 2021, S. 403 ff.; AB NR, 2021, S. 515 ff.; AB NR, 2021, S. 583 ff.; AB NR, 2021, S. 607; AB NR, 2021, S. 715 ff.; AB SR,
2021, S. 180 ff.; AB SR, 2021, S. 222 ff.; AB SR, 2021, S. 307 ff.; AB SR, 2021, S. 328; AB SR, 2021, S. 342
6) BBl, 2021, S. 1093 ff.
7) AB SR, 2021, S. 408 ff.
8) AB NR, 2021, S. 1102 ff.
9) BBl, 2021 2515; Medienmitteilung BR vom 27.10.21
10) AB SR, 2021, S. 1147 ff.
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